
Vom 29.6. – 01.07.2018 wird es wieder
bunt und vielfältig in der Innenstadt. Dann
heißt es: Wir laden ein zum Stadtfest
„Glauchauer Sommerträume“! Auf meh-
reren  Veranstaltungsbereichen gibt es
Spiel und Spaß für die ganze Familie. 

Fest verankert ist seit Jahren auch der 
City Beach vom Loungeclub Glauchau am 
Nicolaiplatz. Drei DJ’s werden zum Tanzen
und Feiern animieren. Lesen Sie dazu
Seite 17 dieser Ausgabe.

Foto

26. Jahrgang I 2018 I 21. KW
Ausgabe 09/2018

Erscheinungstag 25.05.2018

Anzeige

Sitzungstermine                              Seite 3
Anmeldung der 

Schulanfänger 2019                   Seite 6
Neufassung der 

Feuerwehrsatzung          Seiten 10 – 13
23. Balkonpflanzen-

wettbewerb 2018            Seiten 18 – 19
Geburtstage im Mai                       Seite 22
Chronik im Mai                    Seiten 24 – 25
Kirchliche Nachrichten                  Seite 30

Inhalt

Redaktionsschluss für die übernächste
Ausgabe des Stadtkuriers 
am Freitag, den 22.06.2018
ist Freitag, der 08.06.2018

Der Sommer im Jubiläumsjahr – 
25 Jahre Glauchauer Kunstverein

Genau 25 Jahre leistet der Kunstverein der Stadt Glauchau
e. V. nun schon seine Arbeit. Wir organisieren nicht nur die
Ausstellungen in der Galerie art gluchowe, sondern auch 
die Ausstellungen im Ratshof. Zudem haben wir diesen
Sommer einige Gemeinschaftsveranstaltungen in Planung,
zu denen wir Sie ganz herzlich einladen möchten:

Ab 25. Mai bis zum 17. August wird im Foyer des Rats -
saales im Glauchauer Rathaus  die Ausstellung RÜCKBLICK
anlässlich des 60. Geburtstages von Volkmar Weigert,
 Mitorganisator und Mitglied der Künstlergruppe MAKKE, zu
sehen sein. Verschiedenste Techniken und Themen erwarten
Sie in der Ausstellung.
Am 27. Mai kommt Dr. Michael Ulbricht aus Leipzig, um im
Rittersaal des Schlosses Hinterglauchau hochkarätige Kunst
zu versteigern. Ab 11:00 Uhr können die Gemälde, Zeich-
nungen und Grafiken besichtigt werden, unter anderem
Werke von Max Klinger, Marc Chagall, Andy Warhol oder
Werner Tübke. Beginn der Kunstauktion ist 16:00 Uhr.
Noch bis zum 24. Juni ist die Ausstellung zum Thema 
ISRAEL in der Galerie art gluchowe zu sehen. Die Künstlerin
Gudrun Petersdorff aus Leipzig stellt uns vor spannende
Perspektiven und kräftige Farben ihrer Malerei und Zeich-
nung.
Gleichzeitig findet am 24. Juni um 17:00 Uhr im Schlosshof
Hinterglauchau ein Orchesterkonzert des Collegium Musi-
cum Werdau unter der Leitung von Prof. Georg Sandmann
statt. Freuen Sie sich auf ein Violinkonzert von Anton
 Dvoràk, ein Fagottkonzert von Carl Maria von Weber sowie
ein Flötenkonzert von Antonio Vivaldi unter freiem Himmel.
Der Eintritt ist frei; um Spenden wird gebeten.
Ab 26. Juni beginnt unsere jährliche SommerKunstWerk-
statt, an der auch Sie rege teilnehmen können. Zwei Monate
lang haben Sie Gelegenheit, in der Mitmachwerkstatt Künst-

lern über die Schulter zu schauen und selbst kreativ zu 
werden, sei es in Malerei, Bildhauerei, Collage oder Model-
lieren mit Ton. Die Termine finden Sie auf den Flyern, 
Plakaten und auf unserer Homepage www.artgluchowe.de.
Die Künstlergruppe MAKKE und die KünstlerInnen Ines
Weisheit, Silvio Ukat, Jan Thau, Markus „Zone56“ Esche,
Wilfried Runst, Elfie Rücker, Maria Ludwig, Barbara 
Haubold, Andrea Müller, Mandy Friedrich, Petra Blumenthal,
Gerhard Ohnesorge, Susanne und Ursula Seifert sowie Erika
Harbort freuen sich über Ihren Besuch. Um Materialkosten
und Spenden wird gebeten. 

Am 30. Juni feiern wir ein weiteres Jubiläum: das Projekt
SATHÜR wird 20 Jahre alt und wird mit einer Ausstellung
in der Galerie art gluchowe geehrt. Dieses Projekt zur Pflege
der Handzeichnung findet seit 1998 jährlich statt. Die Künst-
ler Peter Geist und Kurt Pesl haben es ins Leben gerufen.
Abwechselnd findet SATHÜR in den Städten Glauchau (in
SAchsen) und Weida (in THÜRingen) statt. 20-30 Künstler
dieser beiden Städte treffen sich, um gemeinsam vor Ort 
zu zeichnen – diese Arbeiten werden jeweils im darauf -
folgenden Jahr in einer Ausstellung gezeigt und die Künstler
können sich nach der Vernissage erneut austauschen und
den ganzen Tag zeichnen.
Die Vernissage beginnt um 10:00 Uhr mit Laudatio und
Musik, danach kann man sich den anwesenden Künstlern
anschließen und auf dem Schlossgelände zeichnen, zeich-
nen, zeichnen… oder eine Runde über das Glauchauer
Stadtfest „Sommerträume“ drehen. Die Ausstellung 
„20 JAHRE SATHÜR – Handzeichnungen aus Sachsen und
Thüringen“ wird bis zum 5. August in der Galerie art 
gluchowe zu sehen sein.

Ihr Kunstverein der Stadt Glauchau art gluchowe e.V.      p
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Sprechstunde der 
Schiedsstelle

Im Monat Mai tagt die Schiedsstelle der Großen Kreis-
stadt Glauchau 

am Dienstag, den 29.05.2018 
von 18:00 – 19:00 Uhr.

Die Sprechstunde für die Glauchauer Bürgerinnen und
Bürger findet in der Stadtverwaltung Glauchau, Markt
1, Beratungszimmer 6.31, statt.                              p

Ein wahrer Freund trägt mehr zu unserem Glück bei
als tausend Feinde zu unserem Unglück.

                                Marie von Ebner-Eschenbach

Spruch der Woche

Baustellen in der Region
Ort, Name der Straße/Verbindung              Art der Maßnahme und der verkehrlichen               Umleitungsempfehlung                               voraussichtliche
                                                                    Auswirkungen                                                                                                                                 Dauer der Baustelle

Reinholdshain,                                             Vollsperrung,                                                                                                                                   voraussichtlich bis
Audörfel                                                       Kanalbau                                                                                                                                         04.06.2018

Niederlungwitz,                                            Vollsperrung,                                                                                                                                   voraussichtlich bis
Mühlenstraße 10b – 17                                Entwässerungsarbeiten                                                                                                                   30.05.2018

Glauchau, Am Ende                                     Vollsperrung,                                                                                                                                   voraussichtlich bis
zwischen Kopernikusstr. und Talstraße        Kanal- und Straßenbau                                                                                                                    31.05.2018

Glauchau, Zum Stausee,                             Vollsperrung,                                                                                                                                   voraussichtlich bis
nach Einmündung Erbschänkenstraße         Straßenbau                                                                                                                                      30.06.2018

Glauchau, Wehrstraße ab Kreuzung            Vollsperrung,                                                                                                                                   voraussichtlich bis
Lindenstraße bis Marienstraße                    grundhafter Ausbau                                                                                                                        22.06.2018

Reinholdshain,                                             Vollsperrung,                                                                                                                                   voraussichtlich bis 
Ringstraße i.H. Am Hang                             Erneuerung Durchlass                                                                                                                     31.07.2018

Wernsdorf,                                                   Vollsperrung,                                                                                                                                   voraussichtlich bis 
Muldenstraße                                               Trinkwasserleitung, Straßenbau                                                                                                      12.10.2018

Wernsdorf,                                                  Vollsperrung,                                                                                                                                   voraussichtlich bis
Talgasse                                                       grundhafter Straßenbau                                                                                                                  31.10.2018

Glauchau,                                                     Vollsperrung,                                                                                                                                   voraussichtlich bis 
Wehrdigtstraße                                            Straßenbau                                                                                                                                      30.11.2018

Glauchau,                                                    Vollsperrung,                                                                                                                                  voraussichtlich bis 
Obere Straße 3 a                                          Abtrennung Hausanschluss                                                                                                            31.05.2018

Glauchau,                                                    Vollsperrung,                                                                                                                                   voraussichtlich bis 
Bergstraße                                                  Kanalbau                                                                                                                                         31.08.2018

Glauchau, Schönberger Straße                   halbseitige Sperrung,                                                 Einbahnstraßenregelung                               voraussichtlich bis
i.H. Einmündung Weidensdorfer Straße      Gewässerinstandsetzung                                           in Richtung Meerane                                     29.06.2018

Niederlungwitz,                                            halbseitige Sperrung,                                                                                                                      voraussichtlich bis 
Hauptstraße                                                 Ausbau Gehweg                                                                                                                              31.05.2018

Glauchau,                                                     halbseitige Sperrung,                                                                                                                      voraussichtlich bis
Jahnstraße                                                   Sanierung Wohnhaus                                                                                                                      01.06.2018

Unter www.glauchau.de/Aktuelles  können Sie unter News den aktuellen Baustellenreport aufrufen. Jede oben aufgeführte Verkehrsraumeinschränkung beruht auf
von Bauunternehmen beantragten und von der Stadtverwaltung genehmigten Maßnahmen. Für die Einhaltung der Termine zeichnen die Bauunternehmen verant-
wortlich.                                                                                                                                                                                                                                               p

Nationale Vergabe – Öffentliche Ausschreibung –
VOB

Modernisierung Fachkabinette (Chemie/Physik) und
drei Klassenräume an der Wehrdigtschule Glauchau
08371 Glauchau, Lindenstraße 45

Los 4 – Tischlerarbeiten
Submission: 29.05.2018, 13:30 Uhr
(Veröffentlicht am 11.05.2018 auf eVergabe.de, am
14.05.2018 auf Vergabe24.de und am 11.05.2018 in
der Ausgabe 19/2018 im Sächsischen Ausschrei-
bungsblatt)

Über laufende Ausschreibungen informieren Sie sich auch über die Internet-Präsentation der Großen Kreis-
stadt Glauchau unter www.glauchau.de.                                                                                                        p

Laufende Ausschreibungen der 
Stadtverwaltung Glauchau nach VOB/A bzw. VOL/A 

Zur nächsten Ortschaftsratssitzung in Wernsdorf
haben die Einwohner des Ortsteiles unter dem Tages-
ordnungspunkt „Einwohnerfragestunde“ die Möglich-
keit, sich mit speziellen Sachverhalten an den
Oberbürgermeister Dr. Peter Dresler zu wenden.

Alle Bürgerinnen und Bürger des 

Ortsteiles Wernsdorf sind
am Dienstag, dem 29. Mai 2018, 17:30 Uhr

recht herzlich in die Ortschaftsverwaltung Werns-
dorf, Schulweg 5 eingeladen.                                 p

Oberbürgermeister zur 
Ortschaftsratssitzung Wernsdorf

An jedem ersten Dienstag im Monat findet eine 
gemeinsame Sprechstunde des Bürgerpolizisten und
des Ordnungsamtsleiters der Stadt Glauchau statt. 

Nächster Termin: 5. Juni 2018

Die Sprechstunde erfolgt von 16:00 – 18:00 Uhr im
Glauchauer Rathaus, Markt 1, Zimmer 6.13.           p

Bürgerpolizist zu sprechen

Im Stadtkurier Glauchau 22/2017 wurde die Erstwid-
mung der „Iserlohner Straße“ bekannt gemacht. Die
Auslage zur Einsichtnahme war vom 24.11.2017 für
die Dauer von 6 Monaten.

Da keine Einwände bzw. Widersprüche in der 
Stadtverwaltung Glauchau eingegangen sind, 
wurde die Erstwidmung am 25.05.2018 bestands-
kräftig.

gez. Dr. Dresler
Oberbürgermeister                                                  p

Bekanntmachung



am Montag, dem 04.06.2018, um 18:30 Uhr  
Rathaus, Ratssaal, Zi.-Nr. 1.16, 08371 Glauchau 

Tagesordnung 
Öffentlicher Teil:
1.    Eröffnung
2.    Bekanntgaben und Informationen der Verwaltung
3.    Anfragen der Stadträte
4.    Einwohnerfragestunde
5.    Ausnahmen von den Festsetzungen der Altstadt-

gestaltungssatzung
6.    Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für das

Vorhaben „Innensanierung Sachsenalleeschule
Grundschule Glauchau“ Los 15.2 – Gebäudeau-
tomation

       (Vorlagen-Nr.: 2018/073; beschließend) 
7.    Antrag auf Befreiungen von Festsetzungen des

Bebauungsplans Nr. 2-1 „Industriegelände Glau-
chau Nordwest“ für ein Vorhaben in der Siemens-
straße, Gemarkung Jerisau in 08371 Glauchau

       (Vorlagen-Nr.: 2018/095; beschließend)
8.    Aufhebung des Beschlusses 2018/010 „Sanierung

Gebäude am Schillerpark mit Einbau öffentlicher
Toiletten“ Los 7 – Technische WC Ausstattung

       (Vorlagen-Nr.: 2018/091; beschließend)
9.    Aufhebung des Beschlusses 2018/010 „Sanie-

rung Gebäude am Schillerpark mit Einbau öffent-
licher Toiletten“ Los 1 – Bauhauptleistungen

       (Vorlagen-Nr.: 2018/092; beschließend)
10.  Stellungnahme der Stadt Glauchau zum Planfest-

stellungsverfahren „Deichrückbau Hofaue rechts-
seitig der Zwickauer Mulde in Glauchau, Stadtteil

Wernsdorf“
       (Vorlagen-Nr.: 2018/094; beschließend)
11   Bestellung von zwei Stadträten zur Unterzeichnung

der Sitzungsniederschriften 2. Halbjahr 2018
       (Vorlagen-Nr.: 2018/102; beschließend)

Es schließt sich ein nicht öffentlicher Teil an.

Dr. Peter Dresler
Oberbürgermeister                                                  p
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der Stadtverwaltung 
Glauchau 65555

für Hinweise und Kritiken zu Problemen der Ord-
nung, Sicherheit und Sauberkeit wie
– Verschmutzungen von Straßen und Gehwegen
– Sachbeschädigungen/Graffiti
– wilden Müllablagerungen
– Umweltverschmutzungen

Durch Anrufbeantworter wird die Erreichbarkeit
der Stadtverwaltung Glauchau auch außerhalb der
Dienstzeiten gewährleistet.

Das Bürgertelefon ist kein Notruftelefon und 
ersetzt nicht den Polizeiruf 110!

Bürgertelefon

Herausgeber:
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Herzlichen Glückwunsch zur Geburt

In der Zeit vom 29.03.2018 –
30.04.2018 wurde im Standes-
amt Glauchau die Geburt fol-
gender Kinder beurkundet; die
schriftliche Einwilligung zur
Veröffentlichung liegt vor.

24.03.2018       Helena Svea Dittrich, weiblich
02.04.2018       Louis Michael Pfaff, männlich
04.04.2018       Franz Pacina, männlich
04.04.2018       Luna Saphira Richter, weiblich
10.04.2018       Kurt Hennig, männlich
10.04.2018       Piet Bräutigam, männlich
16.04.2018       Albert Adrian Czupalla, männlich
18.04.2018       Eléni Elisabeth Hirsch, weiblich
18.04.2018       Leon Rudi Scheurer, männlich

Insgesamt wurden im Monat April 32 Geburten 
im Standesamt Glauchau beurkundet; davon sind 
11 Kinder aus der Stadt Glauchau mit ihren Orts -
teilen.                                                                  p

Geburten

Einladung zur 37. (5.) Sitzung des Technischen Ausschusses

am Donnerstag, dem 31.05.2018, um 18:30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal, Zi.-Nr. 1.16, 08371 Glauchau 

Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1.    Eröffnung
2.    Bekanntgaben und Informationen der Verwaltung
3.    Bericht des Polizeireviers Glauchau zur Kriminal-

statistik
4.    Anfragen der Stadträte
5.    Einwohnerfragestunde
6.    Behandlung von Anträgen nach § 36 Abs. 5 Satz

1 der Sächsischen Gemeindeordnung
6.1  Antrag der CDU-Fraktion
       hier: Neubau einer Grundschule in Glauchau
       (Vorlagen-Nr.: 2018/082; beschließend)
6.2  Antrag der CDU-Fraktion
       hier: Komplettsanierung der Turnhalle der Sach-

senallee-Grundschule
       (Vorlagen-Nr.: 2018/096; beschließend)
6.3  Antrag der CDU-Fraktion
       hier: Entfernung Schranken Wildenfelser Weg
       (Vorlagen-Nr.: 2018/097; beschließend)
6.4  Antrag der Fraktion DIE LINKE
       hier: Erlangung des „Fairtrade-Town“- Siegels für

die Stadt Glauchau
       (Vorlagen-Nr.: 2018/083; beschließend)
6.5  Antrag der Fraktion DIE LINKE
       hier: Pestizidfreie Kommune
       (Vorlagen-Nr.: 2018/084; beschließend)
7.    Annahme von Spenden, Schenkungen und ähn -

lichen Zuweisungen
7.1  Annahme und Verwendung einer Sachspende
       (Vorlagen-Nr.: 2018/093; beschließend)
8.    Jahresabschluss 2017 der Überlandwerke Glau-

chau mbH als TOP 10.
       (Vorlagen-Nr.: 2018/104; beschließend)
9.    Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke Glauchau

Dienstleistungsgesellschaft mbH als TOP 8.

       (Vorlagen-Nr.: 2018/105; beschließend)
10.  Jahresabschluss 2017 der Stadtbau und Woh-

nungsverwaltung GmbH Glauchau als TOP 9.
       (Vorlagen-Nr.: 2018/106; beschließend)
11.  Nachtrag zur Anpassung des Gesellschaftsver -

trages der Städtischen Altenheim Glauchau ge-
meinnützige GmbH

       (Vorlagen-Nr.: 2018/089; beschließend)
12.  Jahresabschluss 2017 der Westsächsischen Ent-

wicklungs- und Beratungsgesellschaft Glauchau
mbH

       (Vorlagen-Nr.: 2018/087; beschließend)
13.  Nachtrag hinsichtlich der Anpassung des Gesell-

schaftsvertrages der Westsächsischen Entwick-
lungs- und Beratungsgesellschaft Glauchau mbH

       (Vorlagen-Nr.: 2018/088; beschließend)
14.  Lärmkartierung 2017; Beschluss eines Lärm -

aktionsplans ohne Maßnahmeplan für die Große
Kreisstadt Glauchau

       (Vorlagen-Nr.: 2018/075; beschließend)
15.  Beschluss des Bauprogrammes zum Vorhaben

„grundhafter Ausbau Breite Straße“
       (Vorlagen-Nr.: 2018/074; beschließend)
16.  Bestätigung der Fortschreibung des Gebietsbezo-

genen integrierten Handlungskonzeptes (GIHK)
für das ESF-Gebiet Glauchau für die Förderperiode
2014 – 2020 im Programm „Nachhaltige soziale
Stadtentwicklung“ des Europäischen Sozialfonds

       (Vorlagen-Nr.: 2018/072; beschließend)
17.  Änderungsbeschluss zum Beschluss 2018/027

über den Verkauf eines Grundstückes im IG NW
       (Vorlagen-Nr.: 2018/086; beschließend)
18.  Information über den Vollzug der öffentlichen

 Beschlüsse des Stadtrates bis 15.12.2016

Es schließt sich ein nicht öffentlicher Teil an. 

Dr. Peter Dresler
Oberbürgermeister                                                  p

Einladung zur 49. (8.) Sitzung des Stadtrates

Einladung zur 36. (5.) Sitzung
des Verwaltungsausschusses
am Donnerstag, dem 07.06.2018, um  18:30 Uhr
Rathaus, Ratssaal, Zi.-Nr. 1.16, 08371 Glauchau 

Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1.    Eröffnung
2.    Bekanntgaben und Informationen der Verwaltung
3.    Anfragen der Stadträte
4.    Einwohnerfragestunde
5.    Beschluss einer überplanmäßigen Aufwendung/

Auszahlung zur Nutzung der Sachsenlandhalle
       (Vorlagen-Nr.: 2018/090; beschließend)
6.    Bestellung von zwei Stadträten zur Unterzeichnung

der Sitzungsniederschriften 2. Halbjahr 2018
       (Vorlagen-Nr.: 2018/103; beschließend)

Es schließt sich ein nicht öffentlicher Teil an.

Dr. Peter Dresler
Oberbürgermeister                                                  p
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Kampagne gegen Hundehaufen
MACHST DU DAS ZU HAUSE AUCH? ICH NICHT! – heißt es da beispielsweise auf
einem Plakat, das zur neu gestarteten Kampagne der Stadt Glauchau gegen
 liegengelassenen Hundekot gehört. 40 Plakate und 200 Aufkleber mit vier
 verschiedenen Sprüchen wurden vom Fachbereich Bürgerservice, Jugend und
Schule in Verbindung mit der Westsächsischen Beratungs- und Entwicklungs -
gesellschaft Glauchau mbH beauftragt. Sie sollen – angebracht auf Abfallbehältern
in Parkanlagen oder ausgereicht im Zuge der Neuanmeldung eines Hundes – die
Achtsamkeit der Hundebesitzer wecken und sagen, Hundekot gehört in die Tonne!
„Wir versuchen damit, an das Gewissen der Hundehalter zu appellieren“, begrün-
det Fachbereichsleiter Marcus Steinhart den Vorstoß.  Dabei wolle man aber nicht
denjenigen, die sich verantwortungsvoll und ordnungsgemäß verhalten, in den
Rücken fallen. Vielmehr gehe es um ein Nachdenken. 
Das Problem, sagt er, reduziert sich in Glauchau auf einzelne wenige Hundehalter.
„Ob die Verschmutzungen durch Hundekot mit der Kampagne aber eingedämmt
werden, weiß ich nicht. Ich denke, eine blitzsaubere Stadt wird es deshalb nicht
geben“, mutmaßt Marcus Steinhart, „aber nichts zu tun, ist auch nicht gut.“    p

Beispiel-Bild von einem Plakat 

Oberbürgermeister informierte sich 
bei Künzel Natursteine   
Die seit 1981 bestehende Firma Künzel Natursteine (gegründet durch Siegmund
Künzel in Meerane) verlagerte 1992 ihre Produktionsstätte und ein Plattenlager
nach Glauchau. Ihren Sitz hat sie im Ortsteil Wernsdorf, Feldstraße 6. Dort
 besuchte Oberbürgermeister Dr. Peter Dresler mit Wirtschaftsförderin Astrid
 Modrack am 25. April den Firmeninhaber. 
In zweiter Generation führt der Sohn – Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Danny Künzel –  die Firma.
Als mittelständisches Handwerksunternehmen des Steinmetz- und Steinbild -
hauerhandwerks ist es auf die Verarbeitung, fachgerechte Verlegung und Montage
von Natur- und Kunststeinen für den modernen Innenausbau und Bau ausgerich-
tet. Nach und nach wurden Werkstattbereiche erweitert und Technik modernisiert.
 Dadurch können Natur- und Kunststein vielfältig für den Innen- und Außenbereich
verarbeitet werden. Eine Besonderheit ist das Wasserstrahl-Zuschneiden. Beim
Wasserschneiden wird Wasser mit einem besonderen Sand unter einem Druck
von bis zu 4000 bar durch eine Düse gepresst. Durch den gebündelten Wasser-
strahl entsteht ein sehr hochwertiger präziser Schnitt mit sauberen Schnittkanten.
 Wasserstrahl-Schneiden ermöglicht die Herstellung kleiner oder filigraner Projekte

Tag der offenen Tür bei der 
Freiwilligen Feuerwehr Glauchau 
Traditionell am 1. Mai veranstaltete die Wache 1 der Feuerwehr Glauchau am
 Gerätehaus der Erich-Fraaß-Straße ihren Tag der offenen Tür mit Familienfest. Ab
10:00 Uhr konnten die Besucher bei musikalischer Unterhaltung sowie Speisen
und Getränken auf dem Gelände verweilen. Die jüngsten Gäste hatten Spaß auf
der Hüpfburg, bei Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto, dem Wasserspritzen oder
 Ponyreiten. Die Jugendfeuerwehr zeigte Experimente und betreute verschiedene
Stationen. Präsent waren auch die Polizei, die Kameraden vom DRK-Ortsverein
Glauchau mit ihren Einsatzfahrzeugen sowie der Katastrophenschutz. 

Weil am 1. Mai parallel auch der Radlerfrühling im Muldental stattfand, war am
Depot zugleich eine Stempel-Station installiert, wo sich die Pedaltreter eintragen
lassen konnten.                                                                                                   p

Früh übt sich: auch die Jüngsten zeigten Interesse an Erster-Hilfe-Leistung. 

Die Jugendfeuerwehr beeindruckte die Besucher mit Schauvorführungen. 
Foto: S. Weidauer

Entlang der Erich-Fraaß-Straße präsentierte die Feuerwehr ihre Einsatztechnik. 
Fotos (2): Stadt Glauchau 



5

09I2018 – Nichtamtlicher Teil

Oberbürgermeister Dr. Peter Dresler mit Danny Künzel am Bearbeitungszentrum für Natur-
steine. Foto: Stadt Glauchau

in kleinen und großen Losgrößen und damit die Umsetzung individueller Kunden-
wünsche. (Quelle: www.granitwelt.de) 
Bearbeitet werden beispielsweise Granit, Marmor, Quarzit, Kunststein, Schiefer,
Sandstein, Keramik oder Onyx – also Hart- und Weichsteine. Damit lassen sich
vielfältige Produkte herstellen: Fensterbänke, Außentreppen, Innentreppen,
 Küchenarbeitsplatten, Duschbecken, Massivspülbecken, Waschtische, Wand- und
Badverkleidungen, Bodenplatten, Brunnen, Säulen, Sockelverkleidungen, Fassa-
den, Tische und Tischplatten, Blumentöpfe, Fliesen und anderes mehr. Insgesamt
neun Mitarbeiter kümmern sich angefangen von der Beratung und Projektierung
über den Zuschnitt, Bearbeitung bis hin zur Lieferung und den Einbau. 
Gern dürfen es noch mehr werden, denn Danny Künzel sucht Verstärkung, ob
 Mitarbeiter, Praktikanten, aber vor allem eine/n Auszubildende/n als Naturwerk-
steinmechaniker/in – Steinmetztechnik. Das Aufgabenfeld umfasst das Schleifen,
Polieren, Behauen, Sägen von Natursteinen – manuell oder mit modernsten
 Maschinen. „Junge Leute“, so der Inhaber, „haben oft keine oder nur vage Vor -
stellungen, wie kreativ man hier arbeiten kann.“ Dabei geht die Firma Künzel
 Natursteine aktiv auf die jungen Leute zu, ob im November 2017 im Rahmen der
Jobbörse oder mit der Teilnahme an der Woche der offenen Unternehmen. Großes
Interesse bestand auch am Berufsinformationstag Bau im ÜAZ Glauchau, welcher
am 5. Mai stattfand.                                                                                            p

Esskastanie: Baum des Jahres 2018 gepflanzt 
Ines Springer, Mitglied des Sächsischen Landtages, pflanzte am 4. Mai 2018 mit
Unterstützung der Firma Cathrin Petrik Garten- und Landschaftsbau anlässlich des
„Tag des Baumes“ (in Deutschland ist das der 25. April) drei Winterlinden (Tilia
Cordata) und zwei Esskastanien (Castanea sativa) – eine davon auf dem Gelände
der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau. Die Esskastanie ist 2018 zum Baum des
 Jahres ausgerufen worden. 

Die Pflanzung hatte einen ganz besonderen Anlass: Das Jubiläum 55 Jahre
 Frauengruppe. Mit vereinten Kräften und der Unterstützung von Oberbürgermeister
Dr. Peter Dresler sowie den Feuerwehrmännern der Wache 1 und 2 wurde das 
10 Jahre alte Bäumchen eingepflanzt.                                                                 p

Es gab viele Handgriffe zu erledigen, bis die Esskastanie gut verankert in der Erde stand. 
Foto: C. Schmidt



6

Amtlicher Teil – 09I2018

Die Beantwortungen erfolgten in den Sitzungen des
Stadtrates am 22.03.2018 sowie am 26.04.2018

Anfrage Stadtrat Wusowski
Er weist darauf hin, dass das Gremium sich unmittel-
bar vor der nächsten Haushaltsdiskussion befindet.
In Bezug auf das Thema Vandalismus wurde die 
Anregung geäußert, eventuell einen privaten Sicher-
heitsdienst mit in die Überlegungen einzubeziehen.
Gibt es dahingehend belastbare Zahlen, die zeigen,
welchen Kostenumfang eine solche Maßnahme mit
sich bringen würde? Persönlich empfiehlt er eine 
solche Überwachung entlang der Achse vom Markt
bis zum Schillerplatz. 
Antwort der Stadtverwaltung (am 22.03.2018):
Für das Rathausgebäude und das Areal um das 
Rathaus wird bereits ein privater Sicherheitsdienst in
Anspruch genommen. Ebenso gibt es einen Wach-
schutz im Glauchauer Bahnhofsgebäude, welcher die
Schließsicherheit herstellt. Der Kostenumfang hängt
stark davon ab, zu welcher Zeit, wie lange und wie oft
bestreift wird. Herr Wusowski wird um einen Hinweis
bezüglich der gewünschten zeitlichen Einordnung der
Bestreifung gebeten. Im Anschluss besteht dann die

Möglichkeit, ein unverbindliches Angebot einzuholen. 
Antwort der Stadtverwaltung (am 26.04.2018):
Die tatsächlichen Kosten orientieren sich immer am
konkreten Aufwand, an den Örtlichkeiten und vorherr-
schenden Umständen. Unabhängig davon können wir
zu den konkreten Kosten bzw. genauen Inhalten der
aktuell laufenden Verträge mit privaten Sicherheits-
diensten keine öffentlichen Aussagen tätigen. Eine
 detaillierte Auskunft wäre demnach aber im nicht
 öffentlichen Teil der Sitzung möglich.  

Anfrage Stadtrat Wusowski
Er hat in Erinnerung, dass die Mitarbeiter des Bau -
betriebshofes der Stadt Glauchau zur Unkraut -
bekämpfung das Mittel „Roundup“ und somit den
Stoff Glyphosat verwenden. Es ist nicht unbestritten,
dass Gylphosat krebserregend sein kann. Gibt es die
Möglichkeit, Glyphosat durch Pelargonsäure zu erset-
zen? Diese ist beispielsweise in dem Mittel „Finalsan“
enthalten.  
Antwort der Stadtverwaltung:
Es wird auf den Antrag der Fraktion „DIE LINKE“ –
„Anlegen von Blühstreifen bzw. Blühflächen auf 
städtischen/kommunalen Grünflächen in Glauchau“

(beschlossen in der Sitzung des Stadtrates vom
30.11.2017) verwiesen. Im Zuge der Bearbeitung
 dieses Antrages ist ebenfalls eine Betrachtung des
Mittels Glyphosat erforderlich. Es handelt sich dabei
um einen sehr umfangreichen Arbeitsprozess, da sich
die Verwaltung diesbezüglich mit einigen Umwelt -
behörden in Verbindung gesetzt hat und bereits einige
Anträge gestellt wurden. Es werden Überlegungen
 angestellt, die Verwendung des Mittels Glyphosat in
den nächsten Jahren deutlich einzuschränken und
wenn möglich, perspektivisch komplett darauf zu
 verzichten. 

Anfrage Stadtrat Dr. Frenzel
Er bezieht sich auf die städtische Brücke im Bereich
der Auestraße, in Richtung Leipziger Platz. Parallel 
zu der Brücke befindet sich eine Leitung (vermutlich
Abwasser). Diese liegt links und rechts in einem
 Widerlager auf. Genau an dieser Stelle wachsen relativ
große Birken heraus. Es wäre an der Zeit, diese zu
 beseitigen, um Schäden am Widerlager zu verhindern. 
Antwort der Stadtverwaltung:
Bei der betreffenden Leitung handelt es sich um eine
alte Wärmeversorgungsleitung. Nach erster Sichtung

Anfragen der Stadträtinnen und Stadträte in der Sitzung des Stadtrates vom 22.03.2018

In den vergangenen Jahren ist es in der Stadt
 Glauchau vermehrt zu Beschwerden im Hinblick 
auf Feuerwerke gekommen, die im Zeitraum vom 
2. Januar bis 30. Dezember durchgeführt wurden.
Daher möchten wir wie folgt informieren:

Feuerwerkskörper der Kategorie F2 dürfen in der Zeit
vom 2. Januar bis 30. Dezember eines Jahres nur
durch Inhaber einer speziellen Erlaubnis oder nach 
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung abgebrannt
werden. Zuständig für die Erteilung einer solchen 
Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen eines Feuer-
werkes innerhalb des o.g. Zeitraumes ist die Ge-
meinde. 
Eine Vielzahl an Feuerwerken wird im Zusammenhang
mit privaten oder öffentlichen Feierlichkeiten abge-
brannt. Aus diesem Grund beachten Sie bitte folgend
geschilderten Verfahrensablauf zur Beantragung eines
Feuerwerkes. 

Ausnahmegenehmigungen für Feuerwerke werden
vom Ordnungsamt der Stadtverwaltung Glauchau
 bearbeitet. Für Feuerwerke der Kategorie F2 ist daher

rechtzeitig (mindestens zwei Wochen vorher) ein
 Antrag auf Ausnahmegenehmigung vom Verantwort-
lichen (Person, die das Feuerwerk durchführt) bei der

Stadtverwaltung Glauchau
Bereich Sicherheit, Ordnung, Verkehr
Markt 1
08371 Glauchau

zu stellen. Es ist zu beachten, dass ein Abbrennen von
Feuerwerken unter folgenden Punkten nicht geneh-
migt werden kann:

− Das Feuerwerk wird in unmittelbarer Nähe von
 Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Alters -
heimen sowie besonders brand- und knallempfind-
lichen Gebäuden oder Anlagen stattfinden. 

− Die durchführende Person ist unter 18 Jahre. 
− Vom Eigentümer des Grundstückes, auf dem das

Feuerwerk stattfinden soll, liegt keine Zustimmung
vor.

− Die Auslösung der Waldbrandgefahrenstufe IV oder
V liegt vor.

− Das Feuerwerk ist nach 22:00 Uhr geplant. Feuer-
werke werden zum Schutze der Nachtruhe und der
Vermeidung von Lärmbelästigung in der Zeit vom
2. Januar bis zum 30. Dezember in der Regel nicht
über 22:00 Uhr hinaus genehmigt. 

− Es hat keine ausreichende Information der unmit-
telbaren Anwohner stattgefunden. 

− Der Abbrennplatz lässt keinen ausreichenden
 Sicherheitsabstand für Zuschauer, umliegende
 Gebäude und Fahrzeuge sowie Bäume oder ver-
gleichbare brandempfindliche Gegenstände zu. 

Die Durchführung eines Feuerwerkes der Kategorie F2
im o.g. Zeitraum ohne Ausnahmegenehmigung stellt
eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Buß-
geld bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Ein Rechts-
anspruch auf die Durchführung des Feuerwerkes
besteht nicht.

Das Antragsformular wird auf Anfrage beim Ord-
nungsamt der Stadt Glauchau (Tel.: 03763/65-400, 
E-Mail: ordnungsamt@glauchau.de) zur Verfügung
gestellt.                                                                    p

Abbrennen von Feuerwerken 

Alle Kinder, die im Zeitraum vom 01.07.2012 bis zum
30.06.2013 geboren oder im Schuljahr 2018/2019 ein
Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt wurden, werden
mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 schulpflichtig.
Die Eltern sind gemäß dem Schulgesetz des Frei -
staates Sachsen verpflichtet, die betreffenden Kinder
rechtzeitig zur Aufnahme in die Grundschule anzu -
melden. 

Kinder, die im Zeitraum vom 01.07.2013 bis zum
30.09.2013 geboren sind, werden bei Anmeldung
durch die Eltern ebenso schulpflichtig. Außerdem
kann für nach dem 30.09.2013 geborene Kinder 
mit dem erforderlichen geistigen und körperlichen
Entwicklungsstand die Aufnahme beantragt werden.

Die Anmeldung erfolgt für alle 4 staatlichen Glau-
chauer Grundschulen (Schule Niederlungwitz, Schule
„Am Rosarium“, Sachsenalleeschule und Erich-
 Weinert-Schule) zentral 

am Montag, den 27.08.2018, in der Zeit von 13:00
bis 16:00 Uhr sowie 

am Mittwoch, den 29.08.2018, in der Zeit von 13:00
bis 18:00 Uhr

im Rathaus der Stadt Glauchau (Markt 1), in den
Räumen der Tourist-Information und des Bürger -
büros (Haupteingang im Innenhof).

Das Anmeldeformular ist circa 4 Wochen vorher
 bereits in den Kindergärten erhältlich und wird außer-
dem auf www.glauchau.de zum Ausfüllen und Aus-
drucken bereitgestellt. 

Neben dem Anmeldeformular sind für die Anmeldung
eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes und der
Personalausweis der Eltern mitzubringen. Bei allein-
erziehenden Eltern bedarf es außerdem noch eines
Negativattestes zum Sorgerecht, das auf Antrag beim

Jugendamt des Landkreises Zwickau (im Verwal-
tungszentrum in Zwickau, Werdauer Str. 62) ausge-
stellt wird. 

In Glauchau gibt es seit 2010 nur noch einen Grund-
schulbezirk, der sich über das gesamte Stadtgebiet
 erstreckt. Zur Anmeldung werden die Eltern daher
auch gebeten, in der Rangfolge entsprechend ihrer
Priorität drei Schulen (ein Hauptwunsch und zwei
Alter nativen) anzugeben. Sollte aufgrund der Kapazität 
der jeweiligen Schule nicht dem Hauptwunsch ent -
sprochen werden können, wird in Anlehnung an die
angegebenen Alternativen eine Schule zugeordnet.
Dabei werden zur Entscheidungsfindung die Kriterien
Wohnortnähe, Beschulung von Geschwisterkindern
sowie die Anbindung an den öffentlichen Personen-
nahverkehr herangezogen.

Die Schulleiterinnen                                                 p

Anmeldung der Schulanfänger 2019
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ist anzunehmen, dass diese Wärmeversorgungs -
leitung außer Betrieb ist. Die Prüfung dazu dauert
noch an.

Anfrage Stadtrat Dr. Frenzel
Es geht um die aktuelle Baumaßnahme entlang 
der Auestraße. Die halbseitige Öffnung des Stückes
 zwischen Brückenstraße und Zimmerstraße wurde mit
gegenläufigem Verkehr geregelt. Das Befahren gestal-
tet sich daher sehr eng, weshalb er für die Anordnung
einer reduzierten Geschwindigkeit plädiert. 
Antwort des Oberbürgermeisters:
Der Hinweis wird aufgenommen. In der Sitzung des
Technischen Ausschusses am 09.04.2018 kann der
Bereich Sicherheit, Ordnung, Verkehr näheres dazu
berichten. 

Anfrage Stadtrat Tippelt
Er möchte wissen, wo der städtische Blitzer wie oft
zum Einsatz gekommen ist. Hintergrund der Anfrage
ist die Wahrnehmung einiger Bürger, dass der Blitzer
eher auf freien Feldflächen, beispielsweise am Adlers-
grund in Niederlungwitz oder im Bereich der Siemens-
straße zum Einsatz kommt. Er habe in Erinnerung,
dass sich der Einsatz vor allem auf sogenannte Brenn-
punkte erstrecken sollte, wie  am Gottesackerberg, an
Schulen, Kindertagesstätten etc.
Antwort der Stadtverwaltung:
Nach damals sechs Jahren Erfahrung im Bereich 
der Überwachung des fließenden Verkehrs gab der
Stadtrat mit dem Beschluss des Doppelhaushaltes
2017/2018 den Weg für die Beschaffung eigener
Messtechnik frei. Seit August 2017 ist die Stadt Glau-
chau im Besitz einer eigenen Messanlage „Leivtec XV
3“. Die Messanlage kann unter anderem auch bei
Dämmerung, schlechten Wetterverhältnissen, in der
Nacht und am Wochenende eingesetzt werden. Die
Messungen werden zu Schwerpunktzeiten und an
 verkehrlichen Schwerpunkten durchgeführt. Die Kon-
trollen finden im Bereich von Straßen, Wegen und
Plätzen statt, an denen Schulen und Kindertagestätten
ansässig sind oder Unfallschwerpunkte vorliegen.
 Ferner werden auch Hinweise und Beschwerden von
Bürgerinnen und Bürgern bei der Standortauswahl
 berücksichtigt.
Seit der Beschaffung der Messanlage im August 2017
wurden insgesamt 99 Messungen durchgeführt. 
Die Messungen fanden in diesem Zeitraum an 42
 verschiedenen Standorten statt. Folgende Schwer-
punkte standen dabei im Fokus: 
Kindertagesstätten und Schulen: 15 Messungen 
Innenstadt (verkehrsberuhigter Bereich) und andere
Zonenbereiche: 26 Messungen 
Jerisau (Waldenburger Straße) und Wernsdorf: 
22 Messungen 
Die genannten Schwerpunkte stellen einen prozen -
tualen Anteil von 62 Prozent der seit August 2017
durchgeführten Messungen dar. Mit schwer punkt -
unabhängigen Messungen muss darüber hinaus
 jederzeit im öffentlichen Straßenverkehrsraum ge-
rechnet werden. 

Anfrage Stadtrat Tippelt
Er erkundigt sich nach der aktuellen Zeitschiene und
dem allgemeinen Fortschritt des Objektes der ehe -
maligen Agentur für Arbeit in der Glauchauer Hoff-
nung.
Antwort der Stadtverwaltung:
Das Grundstück mit dem Objekt der ehemaligen
 Agentur für Arbeit gehört zu den Potentialflächen im
Hinblick auf die weitere Entwicklung des Gesamtareals
Hoffnung/Quergasse. Die Stadt Glauchau strebt
 weiterhin an, in diesem Bereich innerstätischen
 Einzelhandel anzusiedeln. In diesem Zusammenhang
soll perspektivisch auch eine fußläufige Wegever -
bindung zwischen der Leipziger Straße und der
 Hoffnung geschaffen werden, mit der das Areal Hoff-

nung/Quergasse eine Verbindung an die Fußgänger-
zone in der Leipziger Straße erhält. Zwei benachbarte
Flurstücke, die für die weitere Entwicklung des
 Gesamtareals benötigt werden, will die Stadt Glauchau
zeitnah erwerben (siehe Beschlussvorlage Nr.
2018/063, Beschlussfassung im Stadtrat am
26.04.2018).

Anfrage Stadtrat Tippelt
Er stellt fest, dass mit „Baby-Schmidt“ ein langjähri-
ges Geschäft der Glauchauer Innenstadt seine Türen
geschlossen hat. Welche Maßnahmen ergreift die
Glauchauer Wirtschaftsförderung in solchen Fällen?
Gibt es dahingehend ein spezielles Konzept zur
 Geschäftsübergabe? 

Antwort von Frau Modrack, Geschäftsführerin der
Westsächsischen Entwicklungs- und Beratungs -
gesellschaft Glauchau mbH:
Die ersten Gespräche diesbezüglich fanden bereits im
Sommer 2017 statt. Es wurden intensive Bemühun-
gen angestellt, einen geeigneten Nachfolger zu finden,
welcher das Sortiment und den Laden übernimmt.
Leider war es nicht möglich, auf diesem Gebiet einen
entsprechenden Nachfolger zu finden. Im Anschluss
wurden daher Gespräche geführt, einen Teil des
 Sortiments in andere innerstädtische Geschäfte ein-
zugliedern. Nach dem Kenntnisstand der Wirtschafts-
förderung ist es gelungen, einen Teil des Sortiments
in die Modeboutique „Hautnah“ zu integrieren.   

Anfrage Stadtrat Tippelt
Er führt aus, dass Aussagen zu vernehmen waren,
welche besagten, dass im Rahmen der Maßnahme zur
Umgestaltung des Schlossvorplatzes ebenfalls der
Kirchplatz erneuert werden sollte. Ist das so geplant
und vorgesehen?
Antwort der Stadtverwaltung:
Der Bedarf bezüglich der Sanierung des Kirchplatzes
ist der Stadtverwaltung bekannt. Die Sanierung des
Kirchplatzes ist nicht in der Maßnahme zur Umgestal-
tung des Schlossvorplatzes enthalten. Es handelt sich
dabei um eine separate Maßnahme, welche auch im
Verkehrsinfrastruktur-Masterplan erscheinen wird. Die
finanzielle Absicherung der Maßnahme über den
Haushalt der Stadt Glauchau ist jedoch momentan
noch nicht gegeben. 

Anfrage Stadtrat Weber
Er nimmt Bezug auf den seitens der Fraktion „Freie
Wähler Glauchau“ eingereichten Prüfantrag zur
Schaffung von Ladeplätzen für Elektromobilität und
erkundigt sich nach dem bisherigen Bearbeitungs-
stand. 
Antwort des Oberbürgermeisters:
Die Stadt Glauchau ist für die Errichtung derartiger
 Ladestationen nicht zuständig. Im Rahmen der
 Bearbeitung des angesprochenen Prüfauftrages hat er
ein umfangreiches Schreiben erhalten, welches er
Stadtrat Weber gern zur Verfügung stellt. Es besteht
auch die Möglichkeit, dass der Geschäftsführer der
Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft
mbH dazu weitergehende Informationen im Stadtrat
vorträgt.

Anfrage Stadträtin Scheurer
Sie schildert eine Erfahrung ihrer Tochter aus dem
Glauchauer Bürgerbüro. Diese wollte die Verlänge-
rung der Reisepässe ihrer Kinder beantragen. Hierfür
hatte sie alle im Internet angegebenen erforderlichen
Unterlagen mitgebracht. Das Erscheinen ihrer beiden
Kinder war jedoch nicht möglich. Aus diesem Grund
war die abschließende Beantragung der Reisepässe
ebenfalls nicht möglich. Kann die Verwaltung ver -
anlassen, im Falle entsprechender hinderlicher
 Umstände, bei denen das persönliche Erscheinen
eines Kindes eine besondere Härte darstellt, von

 dieser Forderung abzusehen? Sollte das aus recht -
licher Sicht nicht möglich sein, möchte sie wissen, 
ob es dann möglich ist, diesbezüglich bei der vor -
gesetzten Stelle zu protestieren.
Antwort des Oberbürgermeisters (am 22.03.2018)
Er führt aus, dass er den Sachverhalt momentan nicht
bewerten kann, da er ihm nicht bekannt war. Er erklärt,
dass Informationstechniken, wie Anruf, E-Mail oder
Brief zur Verfügung stehen, die es ermöglichen, ihm
einen Sachverhalt detailliert darzulegen, um so auch
eine fundierte Bewertung und Behandlung des Falles
zu gewährleisten. Da es sich höchstwahrscheinlich
um einen differenzierten Einzelvorgang handelt, bittet
er Frau Stadträtin Scheurer, ihm den konkreten
 Hergang des Geschehens nochmals im Detail auf
einem der genannten Informationswege zukommen
zu lassen. Im Anschluss kann seinerseits eine Prüfung
erfolgen, ob und inwieweit sich die Mitarbeiter des
Bürgerbüros bei der Behandlung der Angelegenheit
im Rahmen der Rechtsnormen bewegt haben. 
Antwort des Oberbürgermeisters (am 26.04.2018):
Die Angelegenheit konnte inzwischen geklärt werden.
Die erforderlichen Dokumente wurden mittlerweile
von ihrer Tochter im Beisein der Kinder beantragt. Die
hausinterne Prüfung hat ergeben, dass seitens des
Bürgerbüros kein Fehlverhalten vorgelegen hat.

Anfrage Stadtrat Salzwedel
Er erkundigt sich nach einer Übersicht der Winter-
schäden des Winters 2017/2018. Wann kann mit der
Beseitigung der Schäden begonnen werden? Speziell
weist er auf ein bereits ca. 1 m² großes Schlagloch
nach der zweiten Kurve der Lindenstraße in Richtung
Wehrstraße rechtsseitig hin. 
Antwort der Stadtverwaltung:
Die Stadt ist in diesem Fall nicht zuständig ist, da es
sich um eine Kreisstraße handelt. Grundsätzlich führt
der Baubetriebshof der Stadt Glauchau regelmäßig
Straßenkontrollen durch, um entsprechende Schäden
festzustellen. Es besteht die Möglichkeit, ein bereits
extrem ausgeprägtes Schlagloch zunächst mit Misch-
gut zu befüllen, um die Verkehrssicherheitspflicht
 sicherzustellen. Die eigentliche Aufnahme eines Scha-
dens und die anschließende Straßenflickung erfolgt in
Zusammenarbeit mit dem Bereich Tiefbau. Diese 
kann jedoch erst nach dem Ende der Frostperiode
 erfolgen. 

Anfrage Stadtrat Salzwedel
Er möchte wissen, wie viele Einwohneranfragen es im
Stadtrat unter dem TOP – Einwohnerfragestunde in
den Jahren 2015 bis 2017 gegeben hat. 
Antwort der Stadtverwaltung:
In den Jahren 2015 bis 2017 wurden in den Sitzungen
des Stadtrates unter dem TOP – Einwohnerfrage-
stunde insgesamt 23 Anfragen gestellt. 
Aufschlüsselung auf die einzelnen Jahre:
2015  8 Anfragen
2016  8 Anfragen
2017  7 Anfragen

Anfrage Stadtrat Schröder
Er bezieht sich nochmals auf die Pfützenbildung
 entlang der Bushaltestelle an der Meeraner Straße. Es
erfolgte zu dieser Thematik bereits eine Beantwortung,
welche vorsieht, die Beseitigung im Zuge der Beseiti-
gung der Winterschäden vorzunehmen. Die momen-
tane Absperrung führt zu Uneinsichtigkeiten im
Bereich der Straßenführung. Wäre es möglich, die
entstehenden Wasserflächen bis zur Beseitigung der
Winterschäden mithilfe der entsprechenden Technik
des Baubetriebshofes der Stadt Glauchau abzupum-
pen?  
Antwort des Oberbürgermeisters:
Dies ist nicht möglich. Der Landkreis Zwickau ist für
diese Kreisstraße zuständig und wurde über den Sach-
verhalt informiert.                                                   p
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Auf Grund von § 4 Sächsische Gemeindeordnung
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), die zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2017
(SächsGVBl. S. 626) geändert worden ist und § 8 
Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über die Laden -
öffnungszeiten im Freistaat Sachsen und zur Ände-
rung des Gesetzes über Sonn- und Feiertage im
Freistaat Sachsen (SächsLadÖffG) vom 01.12.2010
(GVBl. S. 338) durch Art. 39 des Gesetzes vom 
27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) rechtsbereinigt
mit Stand vom 01. März 2012, zuletzt geändert durch
Art. 3 des Gesetzes vom 05. Dezember 2017
(SächsGVBl. S. 658), hat der Stadtrat in seiner 
Sitzung am 26.04.2018 folgende Verordnung be-
schlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für die Verkaufsstellen am 1. und
2. verkaufsoffenen Sonntag innerhalb des Stadtrings
bzw. am Stadtring. 

Die Verordnung gilt für die Verkaufsstellen am 
3. verkaufsoffenen Sonntag im Innenstadtbereich der
Großen Kreisstadt Glauchau. Dies betrifft folgende
Straßen: Paul-Geipel-Straße, Schlossplatz, Schloss-
straße, Kirchplatz, Kirchgasse, Marktstraße, Markt-
platz, Nicolaistraße, Brüderstraße, Dr.-Dörffel-Straße,
Leipziger Straße, Hoffnung, Zwinger, Theaterstraße,
Quergasse.  

§ 2
Regelungsinhalt

(1) Als verkaufsoffene Sonntage werden folgende
Sonntage festgelegt:

1. verkaufsoffener Sonntag
01.07.2018    anlässlich des Stadtfestes

2. verkaufsoffener Sonntag
09.12.2018    anlässlich des Weihnachtsmarktes

3. verkaufsoffener Sonntag
23.12.2018    anlässlich der Abschlussveranstaltung
                      Lego-Ausstellung

(2) An diesen Sonntagen dürfen die Verkaufsstellen
von 12:00 – 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 3 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verord-
nung vom 01.06.2017 außer Kraft.

Glauchau, den 02.05.2018

gez. Dr. Dresler
Oberbürgermeister

Heilungsklausel nach § 4 Abs.4 und 5 der Sächs-
GemO:
„(4) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften zustande gekommen sind,
 gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft

erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen,

die Genehmigung oder die Bekanntmachung der
 Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs.
2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-

anstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-

schrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht wor-
den ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung
geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden,
wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.
(5) Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 
gelten für anderes Ortsrecht und Flächennutzungs-
pläne entsprechend.“                                               p

Verordnung der Stadt Glauchau zur Regelung der verkaufsoffenen Sonntage

Zum Sitzungsbeginn gab Oberbürgermeister Dr. Peter
Dresler eine Änderung zur Tagesordnung bekannt.
Demnach wurde der Tagesordnungspunkt (TOP) 17.
„Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für die
Maßnahme „Umgestaltung Schlossvorplatz“ in
08371 Glauchau, Los 2 Metallbauarbeiten – Be-
schlussvorlage 2018/068“ abgesetzt. 
Nach den Bekanntgaben und Informationen der
 Verwaltung, Anfragen der Stadträte und der Einwoh-
nerfragestunde wurde TOP 5. 
Feststellung und Beschluss über den Antrag zur
 Beendigung einer ehrenamtlichen Tätigkeit –
 Beschluss-Nr.: 2018/054 aufgerufen.
Auf eigenen Wunsch erbat Stadtrat Dr. Gerhard Götze,
sein Mandat als Stadtrat der Großen Kreisstadt Glau-
chau niederlegen zu können. Nach § 18 SächsGemO
kann die Beendigung einer ehrenamtlichen Tätigkeit
verlangt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Der Stadtrat entschied sich in seiner Abstimmung für
die Abberufung von Dr. Gerhard Götze (Fraktion CDU)
als Stadtrat der Großen Kreisstadt Glauchau – ein
wichtiger Grund gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
SächsGemO liegt vor. Der Oberbürgermeister bedau-
erte diesen Schritt, dankte aber auch für die „span-
nende und angenehme Zusammenarbeit“. Auch
seitens der vertretenen Fraktionen im Stadtrat wurde
die Würdigung und Wertschätzung für die jahrelange
ehrenamtliche Tätigkeit Dr. Götzes deutlich.  

Feststellung und Beschluss von Hinderungsgründen
für einen nachrückenden Stadtrat gemäß § 32 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) – Beschluss-Nr.: 2018/055
Mit dem Ausscheiden von Dr. Gerhard Götze aus dem
Stadtrat rückte der als nächste Ersatzperson festge-
stellte Bewerber nach. Für die CDU wurde zur Kom-
munalwahl 2014 Olaf Müller gewählt. Gemäß § 32
Abs. 3 Satz 1 SächsGemO stellte der Stadtrat fest, ob

für den Nachrücker ein Hinderungsgrund vorliegt. Es
erging der Beschluss, dass für die nachrückende
 Ersatzperson der Partei CDU, Olaf Müller, kein Hinde-
rungsgrund gemäß § 32 Abs. 1 SächsGemO vorliegt.   

Verpflichtung eines Stadtrates
Olaf Müller verpflichtete sich nach Verlesen der Ver-
pflichtungsformel durch den Oberbürgermeister und
nahm anschließend seinen Platz in den Reihen des
Gremiums ein.  

Zusammensetzung und Besetzung der Ausschüsse
– Beschluss-Nr.: 2018/057
Die Besetzung der Ausschüsse entsprechend dem
 Beschluss-Nr.: 2016/085 vom 26.05.2016 wurde auf-
gehoben und die Zusammensetzung neu beschlossen.
Sogleich wurde auch die Neubesetzung der Aus-
schüsse beschlossen. Der nachgerückte und ver-
pflichtete Stadtrat für die Fraktion CDU Olaf Müller
nimmt den Sitz im Verwaltungsausschuss sowie die
Stellvertretung im Technischen Ausschuss ein. 

Behandlung von Anträgen nach § 36 Abs. 5 Satz 1
der Sächsischen Gemeindeordnung
Es lagen keine entsprechenden Anträge vor.

Annahme von Spenden, Schenkungen und ähn -
lichen Zuweisungen
Es lagen keine Spendenannahmen vor.

Personelle Veränderungen im Jugendbeirat – Be-
schluss-Nr.: 2018/052
Der Stadtrat hat die drei sachkundigen Einwohner
Sally-Marleen Körner, Tobias Neubert und Quentin
Wolf als Mitglieder des Jugendbeirates abberufen. Sie
scheiden aus schulischen und arbeitsbedingten Grün-
den aus. Als Nachfolgekandidaten haben sich Kristian
Bley, Janik Bräutigam und Luise Hammer für die Mit-

arbeit im Jugendbeirat beworben. Es bestehen bei den
Kandidaten keine Hinderungsgründe. Es wurde offen
und im Block abgestimmt; alle drei Kandidaten sind
damit durch den Stadtrat einstimmig als Mitglieder
des Jugendbeirates gewählt. Dr. Peter Dresler dankte
ihnen für die Bereitschaft zur Mitarbeit.

Personelle Veränderungen im Seniorenbeirat – Be-
schluss-Nr.: 2018/060
Aus dem Seniorenbeirat ist der sachkundige Einwoh-
ner Werner Karl Scholz vom Stadtrat abberufen wor-
den. Er scheidet aus persönlichen Gründen aus.
Bereits verstorben ist 2017 das langjährige Mitglied
Bernd Döhler. Daher machte es sich erforderlich, zwei
Nachfolgekandidaten für die Wahlperiode bis 2019
vom Stadtrat wählen zu lassen. Bereit erklärt hatten
sich Elke Köhler, Birgit Berger, Ute Müller und Dietmar
Krusche. Bei den Kandidaten liegen keine Hinderungs-
gründe vor. 
Es waren in dem Rahmen drei Beschlüsse zu fassen.
Diese erfolgten einstimmig. In zwei Wahlgängen
wählte der Stadtrat bei je 23 Stimmberechtigten und
23 gültigen Stimmen die sachkundigen Einwohner
Dietmar Krusche und Elke Köhler als Nachfolgekandi-
daten sowie Birgit Berger und Ute Müller als Stell -
vertreter.  

Verkaufsoffene Sonntage gem. § 8 Sächsisches
 Ladenöffnungsgesetz – Beschluss-Nr.: 2018/030
Der Stadtrat beschloss die Verordnung der Stadt Glau-
chau zur Regelung der verkaufsoffenen Sonntage
2018. Als verkaufsoffene Sonntage wurden darin fest-
gelegt der 01.07.2018 anlässlich des Stadtfestes und
der 09.12.2018 anlässlich des Weihnachtsmarktes
 innerhalb des Geltungsbereichs Stadtring. Der 23.12.
2018 anlässlich der Abschlussveranstaltung der Lego-
Ausstellung gilt für den Innenstadtbereich. Die Ver-
ordnung ist oben stehend veröffentlicht.

Aus der 47. (6.) Sitzung des Glauchauer Stadtrates vom 26.04.2018
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Neufassung der Entschädigungssatzung für die
 ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen
 Feuerwehr Glauchau – Beschluss-Nr.: 2018/061
Der Stadtrat hat die Neufassung der Satzung über die
Entschädigung der ehrenamtlichen Angehörigen der
Freiwilligen Feuerwehr der Großen Kreisstadt Glau-
chau einstimmig beschlossen. Darin berücksichtigt
wurden die veränderte Struktur und Funktionen. Die
Satzung hat sich auch den Vorgaben der Sächsischen
Feuerwehrverordnung angepasst und trägt der Neu-
besetzung der Wehrleitung Rechnung. U. a. wird der
ehrenamtliche Aufwand der Kameraden berücksich-
tigt. Der Oberbürgermeister sieht den Beschluss auch
als ein Dankeschön und Würdigung der Arbeit der
 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Die Satzung
ist auf den Seiten 14 – 15 veröffentlicht.

Neufassung der Feuerwehrsatzung der Großen
Kreisstadt Glauchau – Beschluss-Nr.: 2018/062
Beschlossen wurde auch die Neufassung der Feuer-
wehrsatzung. Die Überarbeitung war erforderlich
durch nachhaltige strukturelle Veränderungen in der
Feuerwehr Glauchau und weitreichende Veränderun-
gen im Feuerwehrwesen.
U. a. sind das die Gleichstellung aller Standorte im
Stadtgebiet und die Anpassung der Namensgebung.
Auch haben sich die Züge Gesau und Lipprandis zu
einer gemeinsamen Ortswehr Gesau zusammen -
geschlossen. Die Satzung ist auf Seite den Seiten 
10 – 13 veröffentlicht.

Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für das
 Vorhaben „Sanierung Dachkonstruktion Turnhalle
Grundschule Am Rosarium“, Los 5 – Dacharbeiten
– Beschluss-Nr.: 2018/043
Der Auftrag für die Dacharbeiten Turnhalle Grund-
schule Am Rosarium wurde an die Firma Koch Dach-
technik GmbH in Meerane vergeben. 
Bei dem Los 5 wird die neue Wärmedämmung aus

vorgefertigten Dachelementen mit zusätzlicher Blech-
abdeckung aufgebracht. Vorgesehen ist auch die
 Verblechung sowie Erneuerung von Fangeinrichtun-
gen des Blitzschutzes. 

Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für die Maß-
nahme „Umgestaltung Schlossvorplatz“ in 08371
Glauchau, Los 1 Landschaftsbau – Beschluss-Nr.:
2018/069
Beschlossen wurde bei drei Gegenstimmen und zwei
Enthaltungen, die notwendigen zusätzlichen Mittel für
die Umgestaltung des Schlossvorplatzes in Höhe von
116.540 € aus dem Budgetansatz der Stadtsanierung
2018 und 2019 i.V.m. dem Förderprogramm SDP
„Stadtkern und lange Vorstadt“ bereitzustellen. 
Der Auftrag für die Bauleistung, Los 1 Landschafts-
bauarbeiten, wurde an die Firma Rohr & Gebauer
GmbH aus Langenleuba-Niederhain zu einem Preis in
Höhe von 410.270,90 € brutto erteilt.  

Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für die Maß-
nahme „Umgestaltung Schlossvorplatz“ in 08371
Glauchau, Los 3 Elektroinstallation – Beschluss-Nr.:
2018/070
Die notwendigen zusätzlichen Mittel für die Umgestal-
tung des Schlossvorplatzes in Höhe von 30.000 €
werden aus dem Budgetansatz der Stadtsanierung
2018 und 2019 für die städtische Maßnahme in Ver-
bindung mit dem Förderprogramm SDP „Stadtkern
und lange Vorstadt“ bereitgestellt. Dem stimmte der
Stadtrat bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltun-
gen zu. Der Auftrag für die Bauleistung „Umgestaltung
Schlossvorplatz“, Los 3 Elektroinstallation, wurde an
die Firma Elektro & Elektronik Anlagenbau GmbH aus
Glauchau zu einem Preis in Höhe von 86.316,50 €
brutto erteilt. 

Einrichtung eines Verfügungsfonds für das Förder-
gebiet „Scherberg – nördliche Innenstadt“ im Bund-

Länder-Programm „Soziale Stadt“ (SSP) – Be-
schluss-Nr.: 2018/050
Für das Fördergebiet „Scherberg – nördliche Innen-
stadt“ wird ein Verfügungsfonds eingerichtet. Als
Grundlage für die organisatorische Umsetzung wird
die Richtlinie der Stadt Glauchau zur Förderung aus
dem Verfügungsfonds für das Fördergebiet „Scher-
berg – nördliche Innenstadt“ im Bund-Länder-Pro-
gramm „Soziale Stadt“ vom 15.03.2018 bestätigt. 
Mithilfe des Fonds sollen die Eigeninitiative und
 Kooperation der Akteure im Gebiet unterstützt werden
können. 

Erwerb der Flurstücke 234/1 und 234/2 der Gemar-
kung Glauchau – Beschluss-Nr.: 2018/063
Der Stadtrat hat den Erwerb der Flurstücke 234/1 und
234/2 der Gem. Glauchau zu einem Preis von insge-
samt 80.000 € zzgl. Erwerbsnebenkosten sowie die
überplanmäßige Auszahlung in Zusammenhang mit
dem Grunderwerb beschlossen. Beide Flurstücke sind
Schlüsselflächen für die Entwicklung des gesamten
Areals zwischen Gewerbegasse und Hoffnung. Mit
dem Erwerb ist eine unabhängige Entwicklung des
Areals durch die Stadt Glauchau gewährleistet. 

Ermächtigung des Oberbürgermeisters zur Auf-
nahme eines Kredites im Haushaltsjahr 2018 – Be-
schluss-Nr.: 2018/058
Der Oberbürgermeister wurde ermächtigt, im Rahmen
der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung
2017/18 im Haushaltsjahr 2018 einen Kredit über
500.000 € zu günstigen Konditionen aufzunehmen.
Die Kreditaufnahme dient der Finanzierung von Inves -
titionen und Investitionsfördermaßnahmen des Fi-
nanzhaushaltes 2018 und steht nicht für zusätzliche
Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. 

Dem öffentlichen Sitzungsteil hat sich ein nicht öffent-
licher Teil angeschlossen.                                       p

Zu folgenden Tagesordnungspunkten wurden
 Beschlüsse gefasst:
Feststellung und Beschluss  über den Antrag zur
 Beendigung einer ehrenamtlichen Tätigkeit
Beschluss-Nr.: 2018/054
       
Feststellung und Beschluss von Hinderungsgründen
für einen nachrückenden Stadtrat gemäß § 32 der
 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO)
Beschluss-Nr.: 2018/055
       
Zusammensetzung und Besetzung der Ausschüsse
Beschluss-Nr.: 2018/057
       
Personelle Veränderungen im Jugendbeirat
Beschluss-Nr.: 2018/052
       
Personelle Veränderungen im Seniorenbeirat
Beschluss-Nr.: 2018/060
       
Verkaufsoffene Sonntage gem. § 8 Sächsisches
 Ladenöffnungsgesetz
Beschluss-Nr.: 2018/030
       
Neufassung der Entschädigungssatzung für die eh-
renamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
Glauchau
Beschluss-Nr.: 2018/061
       
Neufassung der Feuerwehrsatzung der Großen Kreis-
stadt Glauchau
Beschluss-Nr.: 2018/062

Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für das
 Vorhaben „Sanierung Dachkonstruktion Turnhalle
Grundschule Am Rosarium“
Los 5 – Dacharbeiten
Beschluss-Nr.: 2018/043

       
Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für die Maß-
nahme „Umgestaltung Schlossvorplatz“ in 08371
Glauchau
Los 1 Landschaftsbau
Beschluss-Nr.: 2018/069

       
Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A für die Maß-
nahme „Umgestaltung Schlossvorplatz“ in 08371
Glauchau
Los 3 Elektroinstallation
Beschluss-Nr.: 2018/070

       
Einrichtung eines Verfügungsfonds für das Förder -
gebiet „Scherberg – nördliche Innenstadt“ im Bund-
Länder-Programm „Soziale Stadt“ (SSP)
Beschluss-Nr.: 2018/050

       
Erwerb der Flurstücke 234/1 und 234/2 der Gemar-
kung Glauchau
Beschluss-Nr.: 2018/063

       
Ermächtigung des Oberbürgermeisters zur Aufnahme
eines Kredites im Haushaltsjahr 2018
Beschluss-Nr.: 2018/058                                         p

Veröffentlichung von öffentlich gefassten Beschlüssen in der Sitzung
des Stadtrates vom 26.04.2018

Veröffentlichung von öffentlich
gefassten Beschlüssen in 
der Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses vom 03.05.2018
Zu folgendem Tagesordnungspunkt wurde ein
 Beschluss gefasst:
Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für die
 laufende Instandhaltung 
der Kindertagesstätte Pusteblume
Beschluss-Nr.: 2018/077                                         p
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO): 10

Vorbemerkung zum Sprachgebrauch
Nach Artikel 3 Abs.2 Satz 1 des Grundgesetzes sind Frauen und Männer gleich-
berechtigt. Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten
daher für Frauen und Männer in gleicher Weise.

Präambel
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Glauchau hat am 26.04.2018 auf Grund von 
(1) § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs

GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl.
S. 146), die zuletzt durch Artikel 1 des zweiten Gesetzes zur Fortentwicklung
des Kommunalrechts vom 13. Dezember 2017 (SächsGVBl. S. 626) geändert
worden ist und 

(2) § 15 Abs. 4 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst
und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. 
S. 245, 647), das zuletzt durch das zweite Gesetz zur Änderung des Sächsi-
schen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophen-
schutz Gesetz vom 10. August 2015 (SächsGVBl. S. 466) geändert worden
ist, die nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1
Begriffe, Gliederung und Leitung der Feuerwehr

(1) Die Feuerwehr der Großen Kreisstadt Glauchau ist als Einrichtung der Stadt
Glauchau eine öffentliche Feuerwehr ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
Sie besteht aus der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau mit folgenden Stand-
orten:
Stadtteilfeuerwehr Oberstadt – Erich-Fraaß-Straße 6
Stadtteilfeuerwehr Unterstadt – Schindmaaser Weg 2a
Ortsfeuerwehr Gesau – Tunnelweg 3
mit Kommandostelle Lipprandis – Schönberger Straße 
Ortsfeuerwehr Niederlungwitz – Hauptstraße 44
Ortsfeuerwehr Reinholdshain – Ringstraße 12c
Ortsfeuerwehr Wernsdorf – Voigtlaider Straße 19a

(2) Die Freiwillige Feuerwehr führt den Namen „Freiwillige Feuerwehr Glauchau“. 
Die Standorte der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau führen nachfolgend
 genannte Namen:
Stadtteilfeuerwehr Oberstadt – Stadt Glauchau
Stadtteilfeuerwehr Unterstadt – Stadt Glauchau
Freiwillige Feuerwehr Gesau – Stadt Glauchau
Freiwillige Feuerwehr Niederlungwitz – Stadt Glauchau
Freiwillige Feuerwehr Reinholdshain – Stadt Glauchau

Freiwillige Feuerwehr Wernsdorf – Stadt Glauchau
(3) Neben den aktiven Abteilungen können in der Freiwilligen Feuerwehr Glau-

chau folgende Gliederungen gebildet werden:
• Frauengruppen 
• Jugendfeuerwehren
• Kinderfeuerwehr (Kinderabteilung)
• Alters- und Ehrenabteilungen.
Ein Zusammenschluss einzelner Gliederungen mehrerer Standorte ist mög-
lich.

(4) Die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau obliegt dem Stadtwehrleiter
und mindestens zwei Stellvertretern, in den Ortswehren dem Ortswehrleiter
bzw. in den Stadtteilfeuerwehren dem jeweiligem Stadtteilwehrleiter sowie
jeweils mindestens einem Stellvertreter.

§ 2
Aufgaben der Feuerwehr

(1) Die Feuerwehr hat Menschen, Tiere und Sachwerte vor Bränden zu schützen
sowie technische Hilfe bei Unglücksfällen, bei der Bekämpfung von 
Katas trophen, im  Rahmen des Rettungsdienstes und der Beseitigung von
Umweltgefahren zu leisten. 
Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr ergeben sich aus § 6 Abs. 1 und 2, 
§ 14 Abs. 1 sowie §§ 22 und 23 SächsBRKG.

(2) Der Oberbürgermeister oder sein Beauftragter kann die Feuerwehr zu Hilfe-
leistungen bei der Bewältigung besonderer Notlagen heranziehen.

§ 3
Aufnahme in die Feuerwehr

Die Aufnahme in die Feuerwehr erfolgt entsprechend § 18 SächsBRKG.

§ 4
Beendigung/Aussetzen des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes

(1) Der ehrenamtliche aktive Feuerwehrdienst endet, wenn der Angehörige der
Freiwilligen Feuerwehr Glauchau:
• einen Antrag auf Entlassung stellt,
• die Voraussetzungen entsprechend des § 18 SächsBRKG nicht erfüllt sind,
• das 65. Lebensjahr vollendet hat bzw. ab dem 65. Lebensjahr und nicht

mindestens alle 12 Monate oder soweit vom bestellten Betriebsarzt nicht
anders festgelegt,   eine ärztliche Bescheinigung über die Tauglichkeit am
aktiven Feuerwehrdienst von dem bestellten Betriebsarzt der Stadt Glau-
chau vorlegt. Ein anderer Arzt ist mit dem Stadtwehrleiter abzustimmen,
die Kosten trägt die Stadt Glauchau. Die Tätigkeit im aktiven Feuerwehr-
dienst endet spätestens mit Vollendung des 70.  Lebensjahres.

(2) Ein Feuerwehrangehöriger kann einen Antrag auf Befreiung vom Dienst stel-
len, wenn die Ausübung des Dienstes eine besondere Härte darstellt. Dies
ist insbesondere bei beruflicher Verhinderung und aus gesundheitlichen und
familiären Gründen gegeben. Diese Zeit der Befreiung vom Dienst ist keine
anrechenbare Dienstzeit. Bei Wiederaufnahme des aktiven Dienstes hat der
Angehörige der Feuerwehr ein Schulungs- und Wiedereingliederungspro-
gramm zu durchlaufen. Der Umfang ist abhängig von der Dauer der Befrei-
ung und dem persönlichen Ausbildungsstand des Kameraden. Für die
Erstellung des Schulungs- und Wiedereingliederungsprogramms ist die
 Leitung am jeweiligen Standort verantwortlich. Der Ortsfeuerwehraus-
schuss/Stadtteilfeuerwehrausschuss bestätigt das Schulungs- und Wieder-
eingliederungsprogramm im Einvernehmen mit der Stadtwehrleitung.

(3) Ein Feuerwehrangehöriger hat die Verlegung seines ständigen Wohnsitzes
unaufgefordert dem jeweiligen Ortswehrleiter/Stadtteilwehrleiter schriftlich
anzuzeigen.

(4) Der Stadtwehrleiter entscheidet nach Anhörung des jeweiligen Ortsfeuer-
wehrausschusses/Stadtteilfeuerwehrausschusses über die Befreiung vom
aktiven Dienst, die Entlassung oder den Ausschluss und stellt die Befreiung
oder Beendigung des Feuerwehrdienstes unter Angabe der Gründe fest. Dem
Feuerwehrangehörigen ist die Befreiung oder der Ausschluss schriftlich
 bekannt zu geben.

(5) Ausgeschiedene Feuerwehrangehörige können auf Antrag eine Bescheini-
gung über die Dauer der Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr Glauchau,
den letzten Dienstgrad und die zuletzt ausgeübte Funktion erhalten. Der

Neufassung der Feuerwehrsatzung 
der Großen Kreisstadt Glauchau
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Dienstausweis wird entwertet und alle zur Verfügung gestellten Ausrüstungs-
gegenstände werden durch den hauptamtlichen Gerätewart eingezogen.

§ 5
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Feuerwehr

(1) Rechte und Pflichten der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr
sowie der aktiven Angehörigen ergeben sich aus § 18 Abs. 1 und den §§ 61
– 63 SächsBRKG.

(2) Aktive Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau, die nicht an der
 Eignungsuntersuchung für Atemschutz (G 26) teilnehmen, können an der
Angebots- und Wunschvorsorge gemäß §§ 5 und 5a ArbMedVV sowie an
Schutzimpfungen teilnehmen. Die Angebots- und Wunschvorsorgen sowie
die erforderlichen Schutzimpfungen ergeben sich aus der Gefährdungs -
beurteilung gemäß §§ 5 und 6 ArbSchG. Die Vorsorgeuntersuchungen sind
bei dem bestellten Betriebsarzt der Stadt Glauchau wahrzunehmen. Abwei-
chungen sind mit dem Stadtwehrleiter abzustimmen. Die Kosten trägt die
Stadt Glauchau.

(3) Kosten der ärztlichen Untersuchungen, die der Erlangung und dem Erhalt
der Führerscheinklassen C1, C1E, C und CE dienen, werden von der Stadt
Glauchau getragen. Für die Wahl des Arztes gilt Abs. 2 entsprechend.

§ 6
Jugendfeuerwehr

(1) Die Orts- und die Stadtteilfeuerwehren können jeweils eine eigene Jugend-
feuerwehr bilden. Ein Zusammenschluss mit anderen Standorten ist möglich.
Sie unterstehen der Leitung am jeweiligen Standort. Dem Stadtwehrleiter ist
dies schriftlich anzuzeigen.

(2) In die Jugendfeuerwehr können Kinder und Jugendliche zwischen dem 
8. und dem vollendeten 16. Lebensjahr aufgenommen werden. Dem Auf-
nahmeantrag muss die schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten
beigefügt sein.

(3) Über Aufnahme und Beendigung entscheidet der Jugendfeuerwehrwart im
Einvernehmen mit dem zuständigen Orts-/Stadtteilwehrleiter. Im Übrigen
gelten die Festlegungen aus § 18 SächsBRKG. Die Stadtwehrleitung ist
schriftlich zu informieren.

(4) Die Zugehörigkeit zur Jugendfeuerwehr endet, wenn das Mitglied 
• in die aktive Abteilung aufgenommen wird,
• aus der Jugendfeuerwehr austritt oder 
• aus der Jugendfeuerwehr entlassen oder ausgeschlossen wird. 
Gleiches gilt, wenn die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung nach Absatz
2 schriftlich zurücknehmen.

(5) Der Jugendfeuerwehrwart untersteht den Festlegungen der jeweiligen Orts-
/Stadtteilwehrleitung am Standort der Jugendfeuerwehr. Er wird durch den
Orts-/Stadtteilwehrleiter nach Anhörung des Orts-/Stadtteilfeuerwehraus-
schuss für die Dauer von fünf Jahren berufen. Er vertritt die Jugendfeuer-
wehr nach außen. Im Fall einer gemeinsam geführten Jugendfeuerwehr
haben sich die jeweiligen Orts- bzw. Stadtteilwehrleiter zu verständigen.

(6) Die Jugendfeuerwehrwarte haben sich den Regelungen des § 8a des KJHG
zu unterwerfen und entsprechend zu handeln.

(7) Jugendfeuerwehrwarte und Ausbilder in der Jugendfeuerwehr haben vor
Aufnahme der Tätigkeit sowie im Abstand von 5 Jahren ein erweitertes Füh-
rungszeugnis der Orts-/Stadtteilwehrleitung vorzulegen. Die Orts-/Stadtteil-
wehrleitung ist für die Einhaltung der Frist verantwortlich. Die Kosten trägt
die Stadt Glauchau.

§ 7
Kinderfeuerwehr

(1) Die Stadtteil- und die Ortsfeuerwehren können jeweils eine eigene Kinder-
feuerwehr bilden. Ein Zusammenschluss mit anderen Standorten ist möglich.
Sie unterstehen der Leitung am jeweiligen Standort. Dem Stadtwehrleiter ist
dies schriftlich anzuzeigen.

(2) Die Kinderfeuerwehr (Kinderabteilung) ist eine selbstständige Abteilung der
Orts-/Stadtteilfeuerwehr. Sie untersteht den Festlegungen der jeweiligen
Orts-/Stadtteilwehrleitung.

(3) Mitglied können Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren sein. Über
 Aufnahme und Beendigung entscheidet der Leiter der Kinderfeuerwehr im
Einvernehmen mit dem zuständigen Orts-/Stadtteilwehrleiter. Im Übrigen
gelten die Festlegungen aus § 18 SächsBRKG. Die Stadtwehrleitung ist
schriftlich zu informieren.

(4) Die Leitung der Kinderfeuerwehr (Kinderabteilung) erfolgt durch ein geeig-
netes Feuerwehrmitglied, das nicht gleichzeitig Jugendfeuerwehrwart sein
darf. Der Leiter wird durch den zuständigen Orts-/Stadtteilfeuerwehr -
ausschuss für die Dauer von fünf Jahren berufen. Im Fall einer gemeinsam

 geführten Kinderfeuerwehr haben sich die jeweiligen Orts- bzw. Stadtteil-
wehrleiter zu verständigen.

(5) Der Leiter der Kinderfeuerwehr sowie die Betreuer haben sich den Regelun-
gen des § 8a des KJHG zu unterwerfen und entsprechend zu handeln.

(6) Die Leitung der Kinderfeuerwehr und Betreuer in der Kinderfeuerwehr haben
vor Aufnahme der Tätigkeit sowie im Abstand von 5 Jahren ein erweitertes
Führungszeugnis der Orts-/Stadtteilwehrleitung vorzulegen. Die Orts-/Stadt-
teilwehrleitung ist für die Einhaltung der Frist verantwortlich. Die Kosten trägt
die Stadt Glauchau.

§ 8
Alters- und Ehrenabteilung

(1) Die Orts- und die Stadtteilfeuerwehren können jeweils eine eigene Alters-
und Ehrenabteilung bilden. Ein Zusammenschluss mit anderen Standorten
ist möglich. Sie unterstehen der Leitung am jeweiligen Standort. Dem Stadt-
wehrleiter ist dies schriftlich anzuzeigen.

(2) In die Alters- und Ehrenabteilungen können Angehörige der Freiwilligen
 Feuerwehr Glauchau bei Überlassung der Dienstkleidung und Beibehaltung
des Dienstgrades übernommen werden, wenn sie aus dem aktiven Dienst
ausgeschieden sind bzw. das 65. Lebensjahr vollendet haben und nicht
 weiter am Dienst teilnehmen.

(3) Die Stadtwehrleitung kann nach Anhörung des Orts-/Stadtteilfeuerwehr -
auschusses auf Antrag des Angehörigen, welcher 25 Jahre aktiven Dienst
vollendet hat, diesen aus der aktiven Abteilung in die Alters- und Ehren -
abteilung versetzen. Eine frühere Übernahme in die Alters- und Ehren -
abteilung ist auf Antrag möglich, wenn eine Dienstunfähigkeit aus gesund -
heitlichen Gründen vorliegt. Ein entsprechendes ärztliches Attest kann
 eingefordert werden.

(4) Die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung wählen in ihren Bereichen
einen Leiter für fünf Jahre.

(5) Die Leiter der Alters- und Ehrenabteilungen unterstehen den Festlegungen
der jeweiligen Orts-/Stadtteilwehrleitung am Standort der Abteilung. Im Fall
einer gemeinsam geführten Alters- und Ehrenabteilung haben sich die
 jeweiligen Orts- bzw. Stadtteilwehrleiter zu verständigen.

§ 9
Ehrenmitglieder

(1) Der Oberbürgermeister und die Ortsvorsteher können verdiente ehrenamt -
liche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau oder natürliche
 Personen, die sich um das Feuerwehrwesen oder den Brandschutz beson-
ders verdient gemacht haben, für die Ehrenmitgliedschaft in der Freiwilligen
Feuerwehr Glauchau vorschlagen.

(2) Die Vorschläge zur Ehrenmitgliedschaft sind dem Stadtfeuerwehrausschuss
vorzulegen. Der Stadtfeuerwehrausschuss entscheidet über die Ernennung,
die durch den jeweils Vorschlagenden erfolgt.

§ 10
Frauengruppe

(1) Die Orts- und die Stadtteilfeuerwehren können jeweils eine eigene Frauen-
gruppe bilden. Ein Zusammenschluss mit anderen Standorten ist möglich.
Sie unterstehen der Leitung am jeweiligen Standort. Dem Stadtwehrleiter ist
dies schriftlich anzuzeigen.

(2) In die Frauengruppen können alle Frauen, die Angehörige der Freiwilligen
 Feuerwehr Glauchau sind, aufgenommen werden.

(3) Die Angehörigen der Frauengruppen wählen in ihren Bereichen eine Leiterin
für fünf Jahre.

(4) Die Leiterinnen der Frauengruppen unterstehen den Festlegungen der
 jeweiligen Orts-/Stadtteilwehrleitung am Standort der Abteilung. Im Fall einer
gemeinsam geführten Frauengruppe haben sich die jeweiligen Orts- bzw.
Stadtteilwehrleiter zu verständigen.

§ 11
Organe der Feuerwehr

Organe der Feuerwehr sind:
• Vollversammlung
• Stadtfeuerwehrausschuss/Ortsfeuerwehrausschuss/Stadtteilfeuerwehraus-

schuss
• Hauptversammlung der Stadtteilwehren und der Ortsfeuerwehren
• Stadtwehrleitung/Ortswehrleitung/Stadtteilwehrleitung
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§ 12
Vollversammlung

(1) Die Aufgabe der Vollversammlung besteht darin, die Stadtwehrleitung zu
wählen.

(2) Sie besteht aus allen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau, die
am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie ist vom Wahlleiter
 einzuberufen.

(3) Die Wahlleitung ist vom Oberbürgermeister zu berufen.
(4) Zeitpunkt und Tagesordnung der Vollversammlung sind den Angehörigen,

der Stadtwehrleitung und dem Oberbürgermeister mindestens 30 Tage vor
der Versammlung schriftlich bekannt zu geben.

§ 13
Hauptversammlung

(1) Die Orts- und die Stadtteilfeuerwehren haben jährlich eine ordentliche Haupt-
versammlung durchzuführen. In der Hauptversammlung hat der Ortswehr-
leiter/der Stadtteilwehrleiter Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen
Kalenderjahr zu erstatten.

(2) Die Orts- und die Stadtteilfeuerwehren können gemeinsame Hauptversamm-
lungen durchführen.

(3) Die ordentliche Hauptversammlung ist vom Orts-/Stadtteilwehrleiter einzu-
berufen.

(4) Eine außerordentliche Hauptversammlung ist vom Orts-/Stadtteilwehrleiter
einzuberufen, wenn das von mindestens einem Drittel aller Angehörigen der
jeweiligen Ortsfeuerwehr oder Stadtteilfeuerwehr schriftlich unter Angabe
von Gründen gefordert wird.

(5) Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversammlung sind den Angehörigen,
der Stadtwehrleitung und dem Oberbürgermeister mindestens 30 Tage vor
der Versammlung schriftlich bekannt zu geben.

(6) Über die Hauptversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die dem
Stadtwehrleiter, für die Stadtteilwehren dem Oberbürgermeister und in 
den Ortschaften dem Ortsvorsteher innerhalb von 2 Wochen vorzulegen 
ist.

§ 14
Stadtfeuerwehrausschuss

(1) Der Stadtfeuerwehrausschuss besteht aus dem Stadtwehrleiter als Vorsit-
zenden und seinen Stellvertretern, den Ortswehrleitern sowie den Stadtteil-
wehrleitern. Sie alle sind stimmberechtigt. 

(2) Die Orts- und die Stadtteilfeuerwehren wählen aus ihren Reihen je angefan-
gene 30 Kameraden einen weiteren Vertreter. Diese Vertreter sind ebenfalls
stimmberechtigt.

(3) Der Stadtfeuerwehrausschuss berät über die Dienst- und Einsatzplanung,
die Dienstorganisation, die Finanzplanung und die Brandschutzbedarfs -
planung in der Stadt Glauchau. Der Stadtfeuerwehrausschuss als ständige
Vertretung aller Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau kann auf
Antrag Entscheidungen der Orts-/Stadtteilfeuerwehrausschüsse prüfen. Ihm
steht ein Vetorecht zu.

(4) Der Stadtfeuerwehrausschuss prüft die Eignung und Befähigung der Kandi-
daten für die Wahl der Stadtwehrleitung. 

(5) Der Oberbürgermeister und sein Beauftragter sind zu den Beratungen des
Stadtfeuerwehrausschusses einzuladen.

(6) Der Stadtfeuerwehrausschuss sollte mindestens halbjährlich tagen. Die
 Beratungen sind vom Stadtwehrleiter mit Bekanntgabe der Tagesordnung
einzuberufen. Auf Antrag aus einem Orts- oder Stadtteilfeuerwehrausschuss
kann eine Sondersitzung einberufen werden.

(7) Die Beratungen des Stadtfeuerwehrausschusses sind nicht öffentlich.
(8) Beschlüsse des Stadtfeuerwehrauschusses werden mit einfacher Mehrheit

gefasst. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.
(9) Auf Antrag können weitere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau

zu den Sitzungen eingeladen werden. 
(10) In den Orts- und Stadtteilfeuerwehren kann in eigener Zuständigkeit ein

 Feuerwehrauschuss gebildet werden. Für ihn gelten die Absätze 6 – 10 ent-
sprechend.

(11)Der Orts-/Stadtteilfeuerwehrausschuss besteht aus dem Orts-/Stadtteilwehr-
leiter als Vorsitzenden, dem Jugendwart, dem Leiter der Kinderfeuerwehr,
dem Leiter der Alters- und Ehrenabteilung, der Leiterin der Frauengruppe
und bis zu vier weiteren von der Hauptversammlung für die Dauer von fünf
Jahren gewählten Mitgliedern. Sie alle sind stimmberechtigt.

§ 15
Stadtwehrleitung

(1) Der Stadtwehrleitung gehören der Stadtwehrleiter und mindestens zwei
 Stellvertreter an.

(2) Durch den Stadtwehrleiter können zur Erfüllung besonderer Aufgaben
 weitere Mitglieder in die Wehrleitung als Beisitzer berufen werden. Diese
 Berufungen sind durch den Stadtfeuerwehrausschuss zu bestätigen. Die
 Berufung dieser Beisitzer gilt für die Dauer der besonderen Aufgabe,
 längstens für die Dauer der laufenden Wahlperiode.

(3) Die Stadtwehrleitung wird von der Vollversammlung in geheimer Wahl von
allen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau, die am Wahltag das
18. Lebensjahr vollendet haben, für die Dauer von fünf Jahren gewählt und
vom Stadtrat berufen. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Der Stadtwehrleiter ist Leiter der gesamten Feuerwehr der Großen Kreisstadt
Glauchau. 

(5) Gewählt werden kann nur, wer der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau aktiv
 angehört, über die für diese Funktion erforderliche charakterliche Eignung
und die entsprechenden Lehrgänge gemäß FwDV 2 und SächsFwVO i. V. m.
Schreiben des SMI vom 10.04.2012 verfügt.

(6) Sollten aktive Angehörige, die sich der Wahl stellen wollen, nicht über die
entsprechende Qualifikation verfügen, haben diese die entsprechende
 Qualifikation innerhalb der nächsten zwei Jahre nachzuholen, sofern dafür
die Möglichkeit besteht. Die Entscheidung zur Zulassung obliegt dem Stadt-
feuerwehrausschuss.

§ 16
Ortswehrleiter/Stadtteilwehrleiter

(1) Der Ortswehrleitung/Stadtteilwehrleitung gehören der Ortswehrleiter/Stadt-
teilwehrleiter und mindestens ein Stellvertreter an.

(2) Die Ortswehrleitung/Stadtteilwehrleitung wird von der zuständigen Haupt-
versammlung in geheimer Wahl für die Dauer von fünf Jahren gewählt und
in den Ortschaften vom Ortschaftsrat und für die Stadtteilwehren vom Stadt-
rat berufen. Wiederwahl ist zulässig.

(3) Die Ortswehrleiter/Stadtteilwehrleiter leiten die Ortsfeuerwehren/Stadtteil-
feuerwehren entsprechend § 1 Abs.1. Sie unterstehen der Stadtwehrleitung.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der jeweiligen Ortsfeuerwehr/Stadtteilfeuer-
wehr aktiv angehört, über die für diese Funktion erforderliche charakterliche
Eignung und die entsprechenden Lehrgänge gemäß FwDV 2 und SächsFwVO
i. V. m. Schreiben des SMI vom 10.04.2012  verfügt.

(5) Sollten aktive Angehörige, die sich der Wahl stellen wollen, nicht über die
entsprechende Qualifikation verfügen, haben diese die entsprechende
 Qualifikation innerhalb der nächsten zwei Jahre nachzuholen, sofern dafür
die Möglichkeit besteht. Die Entscheidung zur Zulassung obliegt dem
 zuständigen Feuerwehrausschuss.

§ 17
Schriftführer

(1) Durch den Stadtwehrleiter, die Orts-/Stadtteilwehrleiter wird nach Anhörung
des zuständigen Feuerwehrausschusses jeweils ein Schriftführer eingesetzt.

(2) Der Schriftführer arbeitet nach Weisung des Stadtwehrleiters bzw. der Orts-
wehrleiter und Stadtteilwehrleiter. Er nimmt ohne Stimmberechtigung von
Amts wegen an den Beratungen des zuständigen Feuerwehrausschusses 
teil.

§ 18
Gerätewarte/Beauftragte Atemschutz/Sicherheitsbeauftragte 

der Standorte

(1) Als Gerätewart, Beauftragter Atemschutz oder Sicherheitsbeauftragter dürfen
nur aktive Angehörige des jeweiligen Standortes berufen werden, die
 persönlich geeignet sind, über praktische Erfahrungen im Feuerwehrdienst
verfügen sowie die erforderliche Qualifikation besitzen. Die erforderliche
Qualifikation kann insbesondere durch die erfolgreiche Teilnahme an den
vorgeschriebenen Lehrgängen (Kreis-/Landesebene – oder vergleichbar)
nachgewiesen werden. Sollen aktive Angehörige, welche nicht über die
 entsprechende Qualifikation verfügen, bestellt werden, so haben sie diese
innerhalb der nächsten zwei Jahre nachzuholen, sofern dafür die Möglichkeit
besteht.

(2) Gerätewarte, Beauftragte Atemschutz und Sicherheitsbeauftragte der Stand-
orte werden durch den zuständigen Orts-/Stadtteilfeuerwehrausschuss für
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die Dauer von fünf Jahren berufen. Der Orts-/Stadtteilwehrleiter kann die
 Berufung nach Anhörung im Orts/Stadtteilfeuerwehrausschuss widerrufen.
Der Stadtwehrleiter ist über die Be- und Abberufung zu informieren.

(3) Die Gerätewarte/Beauftragten Atemschutz der Standorte unterstehen den
Festlegungen der jeweiligen Orts-/Stadtteilwehrleitung. Sie haben die
 Ausrüstung und die Einrichtungen des Standortes zu verwahren und zu
 warten. Prüfpflichtige Geräte sind zum festgelegten Termin zu prüfen oder
zur Prüfung vorzustellen. Grundlage hierfür bildet eine durch die hauptamt-
lichen Gerätewarte/Atemschutzgerätewarte erstellte und mit der Stadtwehr-
leitung sowie den Orts-/Stadtteilwehrleitern im Rahmen der Leitungssitzung
abgestimmte Aufgabenübertragung, aus der sich die Rechte und Pflichten
der Gerätewarte/Beauftragten Atemschutz der Standorte ergeben. Fest -
gestellte Mängel sind unverzüglich der zuständigen Orts-/Stadtteilwehr -
leitung zu melden.

(4) Die Aufgaben und Rechte der Sicherheitsbeauftragten der Standorte ergeben
sich aus dem § 22 SGB VII i. V. m. § 20 der DGUV-V1 der Unfallkasse
 Sachsen in der jeweils gültigen Fassung. Insbesondere haben sie im Rahmen
ihrer fachlichen Kompetenzen unterstützende, beobachtende und beratende
Funktion und sind vor Ort Ansprechpartner für die Feuerwehrangehörigen
und Führungskräfte. Sie sollen bei der Durchführung der Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie arbeits -
bedingten Gesundheitsgefahren unterstützen, sich vom Vorhandensein und
der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtun-
gen und persönlichen Schutzausrüstungen überzeugen und auf Unfall- und
 Gesundheitsgefahren aufmerksam machen.

(5) Von den berufenen Sicherheitsbeauftragten ist ein Vertreter zu benennen,
der die Aufgabe gem. § 11 ASiG für die Sicherheitsbeauftragten der Frei -
willigen Feuerwehr Glauchau im Arbeitsschutzausschuss der Stadt Glauchau
wahrnimmt. Die Einladung hat schriftlich mit Tagesordnung zu erfolgen.

§ 19
Wahlen

(1) Die Orts- und die Stadtteilfeuerwehren erlassen unter Berücksichtigung der
Regelungen dieser Satzung und im Einvernehmen mit dem Stadtwehrleiter
eine eigene Wahlordnung für die Wahl der Orts-/Stadtteilwehrleitung, die
Mitglieder des Stadtfeuerwehrausschusses, der Orts- bzw. Stadtteilfeuer-
wehrausschüsse. Wahlen sind entsprechend anzuzeigen. Das Ergebnis ist
zu protokollieren. Dies ist dem zuständigen Ortsvorsteher bzw. dem Ober-
bürgermeister sowie dem Stadtwehrleiter 14 Tage nach der Wahl vorzu -
legen.

(2) Für die Wahl der Stadtwehrleitung ist vom Oberbürgermeister eine Wahl -
leitung zu bestellen. Diese besteht aus einem Wahlleiter, zwei Stellvertretern
und mindestens einem Beisitzer von jedem Standort der Freiwilligen Feuer-
wehr Glauchau. Der Stadtfeuerwehrausschuss kann dazu Vorschläge unter-
breiten.

(3) Die Wahl der Stadtwehrleitung ist vom Wahlleiter durch Aushang an den
Standorten gemäß § 1 Abs.1 mindestens 3 Monate vor dem Wahltag bekannt
zu machen.

(4) Wahlberechtigt sind alle Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Stichtag ist der Wahltag.

(5) Briefwahl für die Wahl der Stadtwehrleitung ist nicht zulässig, da nur zur
Vollversammlung anwesende Angehörige wählen dürfen.

(6) Die eingegangenen Wahlvorschläge zur Wahl der Stadtwehrleitung sind von
der Wahlleitung auf ihre Eignung anhand der SächsFwVO zu prüfen und dem
Stadtfeuerwehrausschuss unter entsprechender Begründung zur Bestäti-
gung vorzulegen. 

(7) Die vom Stadtfeuerwehrausschuss bestätigten Wahlvorschläge sind den
 Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau mindestens 2 Wochen vor
der Wahl bekannt zu geben.

(8) Wahlen zur Stadtwehrleitung sind vom Wahlleiter oder seinen Stellvertretern
zu leiten.

(9) Wahlen der Stadtwehrleitung sind geheim durchzuführen.
(10)Die Wahl des Stadtwehrleiters und seiner Stellvertreter erfolgt in getrennten

Wahlgängen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwe-
senden Wahlberechtigten erhalten hat. Erreicht kein Kandidat im ersten
Wahlgang die absolute Mehrheit, so ist eine Stichwahl zwischen den beiden
Bewerbern mit den meisten Stimmen durchzuführen, bei der die einfache
Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(11)Die Gewählten sind zu fragen, ob sie die Wahl annehmen.
(12)Die Niederschrift über die Wahl der Stadtwehrleitung ist spätestens zwei

 Wochen nach der Wahl durch den Wahlleiter dem Oberbürgermeister zur
Vorlage an den Stadtrat zu übergeben.

(13)Stimmt der Stadtrat dem Wahlergebnis der Stadtwehrleitung nicht zu, ist
 innerhalb eines Monats eine Neuwahl durchzuführen.

(14)Kommt innerhalb eines Monats die Wahl des Stadtwehrleiters oder seines
Stellvertreters nicht zustande oder stimmt der Stadtrat dem Wahlergebnis
wiederum nicht zu, hat der Stadtfeuerwehrausschuss dem Oberbürger -
meister eine Liste der Angehörigen der Feuerwehr vorzulegen, die die
 entsprechende Befähigung und Eignung besitzen. Der Oberbürgermeister
setzt im Einvernehmen mit dem Stadtrat die Stadtwehrleitung ein.

§ 20
Schlussbestimmungen

(1) Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in Abstimmung mit dem Stadtwehr-
leiter Dienstanweisungen zur Durchführung dieser Satzung zu erlassen.

§ 21
Übergangsvorschriften

(1) Die bisherigen Wachen 1 und 2 erhalten mit Inkrafttreten dieser Satzung den
Status von Stadtteilfeuerwehren und führen den Namen Stadtteilfeuerwehr
Oberstadt – Stadt Glauchau bzw. Stadtteilfeuerwehr Unterstadt – Stadt
 Glauchau.
Die bisherige Wache 3 erhält mit Inkrafttreten dieser Satzung den Status
einer Ortsfeuerwehr und führt den Namen Freiwillige Feuerwehr Gesau –
Stadt Glauchau.
Die bisherige Wache 4 wird gemäß Vereinbarung zwischen Wache 3 und 4
vom 16.10.2017 zur Kommandostelle der neuen Ortsfeuerwehr Gesau.

(2) Für die Stadtteilfeuerwehren Oberstand und Unterstadt sowie für die
 Ortsfeuerwehr Gesau sind innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser
Satzung die bestehenden Zugleitungen als künftige Stadtteilwehrleitung/Orts-
wehrleitung im Rahmen einer Hauptversammlung des jeweiligen Standortes
zu bestätigen bzw. eine Neuwahl der Stadtteilwehrleitung/Ortswehrleitung
unter Berücksichtigung des § 16 durchzuführen.

§ 22
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehrsatzung für die Freiwilligen Feuerwehr der

Großen Kreisstadt Glauchau vom 07.06.1999 außer Kraft.

Glauchau, den 02.05.2018

gez. Dr. Peter Dresler
Oberbürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO):

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind,
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekom-
men. 

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen
 Gesetzwidrigkeit  widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der

 Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann
auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann
diese Verletzung  geltend machen. p
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vom: 02.05.2018                                                                                                                                                                                   veröffentlicht am: 25.05.2018

Inhaltsverzeichnis
Präambel
§ 1 Entschädigung der Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr der Großen

Kreisstadt Glauchau 
§ 2 Wegfall der Aufwandsentschädigungen 
§ 3 Auslagenpauschalen 
§ 4 Sicherheitswachen und andere freiwillige Aufgaben 
§ 5 Zahlung der Aufwandsentschädigung 
§ 6 Zuwendungen bei Dienstjubiläen 
§ 7 Zuwendungen an Alters- und Ehrenabteilungen 
§ 8 Zuwendungen zu Geburtstagen 
§ 9 Zuwendungen zu Ehejubiläen 
§ 10 Zuwendungen bei Trauerfällen 
§ 11 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) 

Vorbemerkung zum Sprachgebrauch
Nach Artikel 3 Abs.2 Satz 1 des Grundgesetzes sind Frauen und Männer gleich-
berechtigt. Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten
daher für Frauen und Männer in gleicher Weise.

Präambel
Auf der Grundlage des § 4 und § 21 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. März 2014
(SächsGVBl. S. 146), die zuletzt durch Artikel 1 des zweiten Gesetzes zur Fort-
entwicklung des Kommunalrechts vom 13. Dezember 2017 (SächsGVBl. S. 626)
geändert worden ist und § 15 Abs. 4 i.V.m. § 63 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes
über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)
vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), das zuletzt durch das zweite Gesetz
zur Änderung des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst
und Katastrophenschutz vom 10. August 2015 (SächsGVBl. S. 466) geändert
worden ist und § 13 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des
Innern über die Feuerwehren und die Brandverhütungsschau im Freistaat 
Sachsen (Sächsische Feuerwehrverordnung – SächsFwVO) vom 21. Oktober
2005 (SächsGVBl. S. 291), die zuletzt durch die Verordnung des Sächsischen
Staatsministeriums des Innern zur Änderung der Sächsischen Feuerwehrverord-
nung vom 20. August 2012 (SächsGVBl. S. 458) geändert worden ist, rechts -
bereinigt mit Stand vom 15. September 2012 sowie der Verordnung des
Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Jubiläums-
zuwendungen an ehrenamtlich Tätige in den Freiwilligen Feuerwehren, den
 Rettungsdiensten und Einheiten des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen
(Sächsische BRK-Jubiläumszuwendungsverordnung – SächsBRKJubZVO) vom
16. März 2011 (SächsGVBl. S. 55), die zuletzt durch die Verordnung des
 Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Änderung der Sächsischen BRK-
Jubiläumszuwendungsverordnung vom 21. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 339)
 geändert worden ist, hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Glauchau am 
26. April 2018 folgende Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen
 Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Großen Kreisstadt Glauchau (Feuer-
wehrentschädigungssatzung) beschlossen: 

§ 1
Entschädigung der Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr 

der Großen Kreisstadt Glauchau

(1)  Die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung beträgt
       für den Stadtwehrleiter                                                        150,00 €
       für die stellvertretenden Stadtwehrleiter                                      120,00 €
       für die Beisitzer der Stadtwehrleitung 
       (für die Dauer der Berufung)                                                          50,00 €
       für die Stadtteilwehrleiter/Ortswehrleiter                                      120,00 €
       für die stellvertretenden Stadtteilwehrleiter/Ortswehrleiter               70,00 €
       für den Kommandostellenleiter                                                        20,00 €
       für die berufenen Jugendfeuerwehrwarte der Standorte                  60,00 €
       für die berufenen stellvertretenden Jugendfeuerwehrwarte 
       der Standorte                                                                            20,00 €
       für die berufenen Leiter der Kinderfeuerwehren der Standorte    30,00 €
       für die berufenen Gerätewarte der Standorte                      50,00 €

       für die berufenen Beauftragten Atemschutz der Standorte    30,00 €
       für die berufenen Sicherheitsbeauftragten der Standorte    30,00 €
       für die Leiterinnen der Frauengruppen der Standorte                      30,00 €
       für die Leiter der Alters- und Ehrenabteilungen der Standorte    30,00 €
(2)  Nimmt einer der unter Abs. 1 genannten Stellvertreter die Aufgabe des Wehr-

leiters bzw. des Stadtteil-/Ortswehrleiters im vollen Umfang in einem zusam-
menhängenden Zeitraum von mehr als zwei Wochen wahr, so erhält nur er
die Aufwandsentschädigung für diesen Zeitraum in voller Höhe des Wehr-
leiters bzw. des Stadtteil-/Ortswehrleiters. Die Stellvertreter müssen sich 
die ihnen eigentlich zustehenden Aufwandsentschädigungen nach Abs. 1
 anrechnen lassen.

(3)  Auf schriftlichen, begründeten Antrag kann der Stadtfeuerwehrausschuss die
Kürzung der in Abs. 1 benannten Beträge für einzelne Funktionen beschließen.

(4)  Nimmt ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau mehrere Funktionen
nach Abs. 1 wahr, so erhält er den Höchstbetrag zu 100% und jeden weiteren
Betrag zu 50%.

(5)  Die Stadt Glauchau kann den Kreis der Funktionsträger im Einzelfall per
 Satzung erweitern, sofern die Summe der in der Feuerwehrverordnung
(SächsFwVO) genannten Höchstbeträge nicht überschritten wird.

(6)  Atemschutzgeräteträger, welche die Anforderungen der FwDV 7 erfüllen,
 erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung von 3,00 € je angefange-
nen Monat mit nachgewiesener Tauglichkeit.

§ 2
Wegfall der Aufwandsentschädigung

(1)  Der Anspruch auf Aufwandsentschädigung nach § 1 entfällt
1.    mit Ablauf des Monats, in dem der Anspruchsberechtigte aus seinem

 Ehrenamt ausscheidet oder
2.    wenn der Anspruchsberechtigte ununterbrochen länger als drei Monate 

das Ehrenamt nicht wahrnimmt, für die über drei Monate hinausgehende Zeit.
(2)  Hat der Anspruchsberechtigte den Grund für die Nichtausübung des Ehren-

amtes selbst zu vertreten, entfällt der Anspruch auf Aufwandsentschädigung,
sobald das Ehrenamt nicht mehr wahrgenommen wird.

§ 3
Auslagenpauschalen

(1)  Die ehrenamtlichen Angehörigen der aktiven Abteilung der Freiwilligen
 Feuerwehr Glauchau haben Anspruch auf einen Auslagenersatz.

(2)  Der Auslagenersatz wird als Pauschalbetrag in Höhe von 6,00 € pro Einsatz
gezahlt. 

       Ein Einsatz beginnt bei Ausrücken der Feuerwehr und endet mit Beginn eines
 folgenden Einsatzes oder der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft. Wird
der Einsatz vor dem Ausrücken abgebrochen, gilt Satz 1.

(3)  Für die Gewährung dieses Auslagenersatzes ist ein Erscheinen innerhalb von
15 Minuten nach Alarmierung im Gerätehaus erforderlich.

       Im Einzelfall kann der Stadtteilwehrleiter/Ortswehrleiter abweichende Fest-
legungen treffen.

(4)  Darüber hinaus erhalten die ehrenamtlichen Angehörigen der Abteilungen
der Standorte einen Pauschalbetrag in Höhe von 3,00 € für die Teilnahme
an den Aus- und Fortbildungen sowie für die angeordneten Standortdienste.

(5)  Des Weiteren wird ein Pauschalbetrag von 3,00 € pro Dienst für die Aus -
bilder in der Jugendfeuerwehrausbildung gezahlt.

(6)  Die berufenen Betreuer in den Kinderfeuerwehren erhalten einen Pauschal-
betrag von 3,00 € pro Dienst.

(7)  Für angeordnete Bereitschaftsdienste wird für die namentlich festgelegten,
sich in Bereitschaft haltenden Kameraden, bis sechs Stunden eine Bereit-
schaftspauschale in Höhe von 5,00 € und über sechs Stunden von 10,00 €
pro Dienst gezahlt.

(8)  Die Stadtteilwehrleiter/Ortswehrleiter sind für die Nachweisführung zur
 Abrechnung der geleisteten Einsätze/Dienste verantwortlich.

(9)  Die Auslagenpauschalen werden unabhängig von den Festlegungen des § 1
gezahlt.

§ 4
Sicherheitswachen und andere freiwillige Aufgaben

(1)  Der ehrenamtlich tätige Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr erhält für die
Durchführung kostenpflichtiger Sicherheitswachen 10,00 € pro Stunde.

Neufassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Großen Kreisstadt Glauchau

(Feuerwehrentschädigungssatzung)
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(2)  Für die Übernahme anderer kostenpflichtiger freiwilliger Aufgaben erhält der
ehrenamtlich tätige Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr 17,90 € je Stunde.

       Die Aufgabenstellung und Nachweisführung erfolgt über den Stadtwehrleiter.

§ 5
Zahlung der Aufwandsentschädigung und der Auslagenpauschalen

(1)  Die Aufwandsentschädigung wird für den jeweiligen vollen Monat gezahlt,
in dem die entsprechende Funktion nach § 1 ausgeübt wurde. Besteht der
Anspruch nicht für den vollen Kalendermonat, so wird für jeden Tag 1/30
des entsprechenden Monatsbetrags gezahlt, an dem die Funktion wahrge-
nommen wurde.

(2)  Die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen erfolgt nach Ablauf des je-
weiligen Kalenderjahres, spätestens zum 31.01. des Folgejahres.

(3)  Die sich bei der Berechnung der Aufwandsentschädigung ergebenden Be-
träge werden auf volle Euro aufgerundet.

(4)  Die Auslagenpauschalen bzw. der Auslagenersatz für die Einsätze wird jähr-
lich nach Ablauf des Kalenderjahres gezahlt.

(5)  Die Auslagenpauschale für die Aus- und Fortbildung, die Einsatzübungen
sowie die Ausbildung der Jugendfeuerwehr wird jährlich nach Ablauf des je-
weiligen Kalenderjahres gezahlt.

§ 6
Zuwendungen bei Dienstjubiläen

(1)  Für 10 Jahre aktiven Dienst erhält das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
neben dem Ehrenkreuz des Freistaates Sachsen eine finanzielle Zuwendung
vom Freistaat Sachsen in Höhe von 100,00 €.

(2)  Für 20 Jahre aktiven Dienst erhält das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
neben einer Urkunde eine finanzielle Anerkennung der Stadt Glauchau in
Höhe von 150,00 €.

(3)  Für 25 Jahre aktiven Dienst erhält das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
neben dem Feuerwehr-Ehrenzeichen Stufe I – Silber des Freistaates Sachsen
eine finanzielle Zuwendung vom Freistaat Sachsen in Höhe von 200,00 €.

(4)  Für 30 Jahre aktiven Dienst erhält das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
neben einer Urkunde eine finanzielle Anerkennung der Stadt Glauchau in
Höhe von 250,00 €.

(5)  Für 40 Jahre aktiven Dienst erhält das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
neben dem Feuerwehr-Ehrenzeichen Stufe II – Gold des Freistaates Sachsen
eine finanzielle Zuwendung vom Freistaat Sachsen in Höhe von 300,00 €
und eine Ehrengabe des Oberbürgermeisters der Stadt Glauchau.

(5.1)Für 40 Jahre treuen Dienst erhält das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
neben dem Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes e.V. eine finanzielle
Anerkennung der Stadt Glauchau in Höhe von 300,00 € und eine Ehrengabe
des Oberbürgermeisters der Stadt Glauchau.

(6)  Für 50 Jahre aktiven Dienst erhält das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
eine finanzielle Anerkennung der Stadt Glauchau in Höhe von 350,00 € und
eine Ehrengabe des Oberbürgermeisters der Stadt Glauchau.

(6.1)Für 50 Jahre treuen Dienst erhält das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
neben dem Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen e. V. eine
finanzielle Anerkennung der Stadt Glauchau in Höhe von 350,00 € und eine
Ehrengabe des Oberbürgermeisters der Stadt Glauchau.

(7)  Für 60 Jahre treuen Dienst erhält das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
neben dem Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes e. V. eine finanzielle
Anerkennung in Höhe von 350,00 € der Stadt Glauchau und eine Ehrengabe
des Oberbürgermeisters der Stadt Glauchau.

(8)  Für 70 Jahre treuen Dienst erhält das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
eine finanzielle Anerkennung der Stadt Glauchau in Höhe von 350,00 € und
eine Ehrengabe des Oberbürgermeisters der Stadt Glauchau.

(9)  Die unter Abs. 5.1 stehende Verleihung des Ehrenkreuzes für 40 Jahre treue
Dienste sowie die finanzielle Anerkennung und die Ehrengabe des Oberbür-
germeisters der Stadt Glauchau erhält das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
nur, wenn er nicht das Feuerwehr-Ehrenzeichen Stufe II – Gold des Freistaates
Sachsen sowie die Anerkennung und Ehrengabe nach Abs. 5 erhalten hat.

(9.1)Die unter Abs. 6.1 stehende finanzielle Anerkennung sowie die Ehrengabe
des Oberbürgermeisters der Stadt Glauchau erhält das Mitglied der Freiwil-
ligen Feuerwehr nur, wenn er nicht die Anerkennung und Ehrengabe nach
Abs. 6 erhalten hat.

(10)Die jeweiligen Orts-/Stadtteilwehrleiter haben Jubiläen bis zum 31.05. des
Vorjahres dem Stadtwehrleiter mitzuteilen und dieser wiederum zeigt die
 Jubiläen bis zum 30.06. des Vorjahres der Stadtverwaltung an.

§ 7
Zuwendungen an Alters- und Ehrenabteilungen

(1)  Die Stadt Glauchau gewährt den Alters- und Ehrenabteilungen der Standorte

der Feuerwehr Glauchau eine jährliche Zuwendung in Höhe von 5,00 € pro
Angehörigen.

§ 8
Zuwendungen zu Geburtstagen

(1)  Das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr erhält zu folgenden Geburtstagen
eine Zuwendung in Höhe von:

       50. Geburtstag 30,00 €
       60. Geburtstag 30,00 €
       65. Geburtstag 30,00 €
       70. Geburtstag 40,00 €
       75. Geburtstag 40,00 €
       weitere Geburtstage aller 5 Jahre 50,00 €
(2)  Die jeweiligen Orts-/Stadtteilwehrleiter haben diese bis zum 31.05. des

 Vorjahres dem Stadtwehrleiter mitzuteilen und dieser wiederum zeigt die
 Geburtstage bis zum 30.06. des Vorjahres der Stadtverwaltung an.

§ 9
Zuwendungen zu Ehejubiläen

(1)  Das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr erhält für folgende Ehejubiläen eine
Zuwendung in Höhe von:

       Grüne Hochzeit                 100,00 €
       Silberne Hochzeit             50,00 €
       Goldene Hochzeit             50,00 €
       Diamantene Hochzeit        50,00 €
(2)  Die jeweiligen Orts-/Stadtteilwehrleiter haben nach Möglichkeit diese bis zum

31.05. des Vorjahres dem Stadtwehrleiter mitzuteilen und dieser  wiederum
zeigt die Ehejubiläen bis zum 30.06. des Vorjahres der Stadt verwaltung 
an.

§ 10
Zuwendungen bei Trauerfällen

(1)  Bei Trauerfällen wird eine Zuwendung an die Angehörigen in Höhe von
100,00 € gewährt.

(2)  Verstirbt ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Ausübung
seiner dienstlichen Pflichten, erhalten die Hinterbliebenen zusätzlich zu 
Abs. 1 eine sofortige Zuwendung in Höhe von 500,00 €.

§ 11
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Neufassung der Satzung über die Entschädigung von

ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Großen Kreis-
stadt Glauchau (Feuerwehrentschädigungssatzung) vom 01.07.2011 außer
Kraft.

Glauchau, den 02.05.2018

gez. Dr. Peter Dresler
Oberbürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO):

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind,
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekom-
men. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Ge-

setzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ge-

meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann
auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.                                                                     p
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Sie wollten schon immer einmal wissen, wofür genau
Sie Ihr Geld ausgeben und wie viel Sie tatsächlich 
für Lebensmittel, Miete oder Freizeitaktivitäten
 aufwenden? Oder Sie möchten erfahren, wo noch
 Einsparpotentiale bestehen und sich nebenbei auch
ein kleines Taschengeld verdienen? Dann melden Sie
sich jetzt für die Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe (EVS) 2018 an! 

Die Mitarbeit von Haushalten aus allen sozialen
Schichten wird benötigt, welche freiwillig im 3. oder
4. Quartal Auskunft über ihre Lebensverhältnisse und

Verbrauchsgewohnheiten geben. Teilnehmende Haus-
halte erhalten eine Geldprämie in Höhe von 80 €
sowie am Ende des Erhebungszeitraumes auch einen
genauen Überblick über ihr verfügbares Einkommen.
Die EVS ist die größte freiwillige Haushaltserhebung
der amtlichen Statistik, die nur alle fünf Jahre statt -
findet. Sie liefert eine zuverlässige Planungsgrundlage
für viele Bereiche der Sozial-, Steuer- und Familien -
politik. Die Ergebnisse der EVS werden vor allem auch
als entscheidende Grundlage für die Festlegung des
Regelbedarfs für das Arbeitslosengeld II, für die
 Berechnung des Verbraucherpreisindex und für die
Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundes-
regierung verwendet.
Egal, wie viel Sie verdienen oder ausgeben, ob Sie
 allein oder mit Ihrer Familie zusammen leben, ob Sie

jung oder alt sind, ob Sie studieren, einer Arbeit nach-
gehen, Arbeit suchen oder bereits im Ruhestand sind:
Alle können sich an der bundesweiten EVS 2018
 beteiligen! Nur mit Ihrer Mithilfe können aussage -
kräftige Informationen über die Lebenssituation der
privaten Haushalte in Deutschland gewonnen werden.
Diese fließen unmittelbar in Entscheidungen der
 Sozial-, Steuer- und Familienpolitik ein und betreffen
damit letztlich das persönliche Leben von uns 
allen.

Auskünfte zur EVS 2018 und das Teilnahmeformular
finden Sie unter www.statistik.sachsen.de/html/
18283.htm oder www.evs2018.de. Gern stehen wir
Ihnen auch telefonisch unter der kostenlosen Hotline:
0800 033 25 25 zur Verfügung.                               p

Wo bleibt mein Geld? – Weitere Teilnehmer für die größte freiwillige Haushaltserhebung gesucht

„LED-, Energiespar- und Leuchtstoff -
lampen haben in der Abfalltonne nichts
zu suchen“, betont die Leiterin des Amtes
für Abfallwirtschaft Carmen Nowatzky

aus aktuellem Anlass, was auch durch die aufge-
brachte Kennzeichnung mit der durchgestrichenen
Tonne verdeutlicht wird. „Sie gehören, wie auch die
sogenannten Treppenhausschalter, zu den Elektronik -
altgeräten. Energiesparlampen wie auch Treppenhaus-
schalter enthalten zusätzlich geringe Mengen
Quecksilber, welches beim bestimmungsgemäßen
 Gebrauch nicht austreten kann. Im Entsorgungsfahr-
zeug, wo die Leuchtmittel beim Verpressen kaputt -
gehen, geht das Quecksilber jedoch in das
Abfallgemisch über. Gleiches gilt für Knopfzellen. Das
Quecksilber verteilt sich über die geladenen Abfälle“,
verdeutlicht die Amtsleiterin die Gefahren.

Weiterhin informiert sie, dass die Restabfälle aus
einem Teilgebiet des Landkreises Zwickau vom Abfall-
wirtschaftsverband Chemnitz zu Ersatzbrennstoffen
aufbereitet werden. Die Auslieferung der Ersatzbrenn-
stoffe wurde Ende Januar 2018 aufgrund einer erheb-

lichen Überschreitung der Quecksilbergrenzwerte
 gestoppt. Infolge dessen werden nunmehr die Ersatz-
brennstoffe täglich auf die Einhaltung der Grenzwerte
 untersucht, bevor diese zur Weitergabe freige-
geben werden. Dieses Verfahren ist sehr kosten-
intensiv.

„Auch aus diesem Grund appelliere ich dringend um
die Beachtung der gesetzlichen Vorgaben. Unabhän-
gig vom Quecksilbergehalt dürfen auch keinerlei
 Batterien in Abfalltonnen entsorgt werden, sondern
müssen gleichfalls gesondert abgegeben werden. Dies
ist bei allen Verkaufsstellen, für Elektro- und Elektro-
nikgeräte bei großen Verkaufsstellen sowie den
 Annahmestellen für Elektro(nik)-Altgeräte des Land-
kreises Zwickau möglich. Auch unsachgemäß ent-
sorgte Quecksilberthermometer, Manometer oder in
Altbauten noch vorhandene Minutenschalter können
eine Ursache der erhöhten Quecksilberbelastung sein.
Diese gehören ans Schadstoffmobil bzw. in die
 Elektro(nik)-Altgeräte-Sammlung. Hier erfolgt die
 Annahme ohne zusätzliche Gebühren, sondern finan-
ziert über die im Landkreis Zwickau pro Einwohner

bzw. Einwohnergleichwert erhobene Sockelgebühr“,
klärt Nowatzky auf.

Ausführliche Informationen zum Recycling von
Leuchtmitteln und Batterien gibt es unter www.light-
cycle.de sowie www.grs-batterien.de. Die Annahme-
stellen des Landkreises sind auf Seite IV des
Abfallkalenders für das Jahr 2018 sowie unter
www.landkreis-zwickau.de/abfall veröffentlicht. 

Die Sammeltermine der mobilen Schadstoffsamm-
lung, die auf den Seiten I bis III des Abfallkalenders
zu finden sind, werden durch die jeweils am zweiten
Sonnabend des Monats von 09:00 – 12:00 Uhr auf
dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau statt -
findende Schadstoffsammlung ergänzt.

Für Rückfragen stehen die Ab fallberaterinnen des
Landkreises Zwickau unter 0375/4402-26111 sowie
0375/4402-26117 zur  Verfügung.

Amt für Abfallwirtschaft                                           p

Quecksilber gehört nicht in den Restabfall – Abfallberaterinnen geben Auskunft

Zur Sicherung der Trinkwassergüte führt der Regio-
nale Zweckverband Wasserversorgung Bereich
Lugau-Glauchau in Ebersbach am 30.05.2018 in der
Zeit von 07:30 – 16:00 Uhr planmäßige Netz -

pflegemaßnahmen durch. Wir bitten um Beachtung
der folgenden Hinweise. 

Folgende Straßen sind betroffen:
Callenberger Straße, Schmiedberg, Waldstraße

Die Rohrnetzspülungen werden vorbeugend durch -
geführt, um die unvermeidbaren Ablagerungen im
 Leitungsnetz (Sedimente) zielgerichtet auszutragen.
Während der Spülung sind Trübungen des Trink -

wassers, Druckschwankungen oder kurzzeitige Ver-
sorgungsunterbrechungen nicht zu vermeiden.
Wir bitten darum, alle an das Trinkwassernetz ange-
schlossenen Geräte unter Kontrolle zu halten und nach
Beendigung der Spülung den Feinfilter zu spülen.
Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Zentrale Leit-
warte (Tel.: 03763/405 405) zur Verfügung.

Regionaler Zweckverband Wasserversorgung
Bereich Lugau-Glauchau                                          p

Spülung des Leitungsnetzes geplant

Nichtamtlicher Teil – 09I2018

Glauchauer Sommerträume 2018: Stadtfest vom 29. Juni bis 1. Juli 

Auch in diesem Jahr wollen wir mit den Glauchauer Bürgerinnen und Bürgern und unseren Gästen wieder ein Stadtfest feiern.
Damit das Fest erneut ein Erfolg wird, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Aus diesem Grund möchten wir in bewährter Weise
die Glauchauer Vereine und  Institutionen sowie ansässige Unternehmen mit ihren Ideen in die Vorbereitung und Umsetzung des Stadt-
festes einbeziehen. 
Wir würden uns daher freuen, wenn Sie das diesjährige Stadtfest mit einem finanziellen Beitrag und/oder einer passenden Aktion
 unterstützen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur  Realisierung der Veranstaltung.
Gern stehen wir Ihnen für Fragen und weitere  Informationen zur Verfügung. 
Ihre Ansprechpartnerin für die Themen Spenden und Sponsoring zum Stadtfest 2018:

Frau Zima, Kulturbetrieb, Stadtverwaltung Glauchau, Tel.: 03763/65-416, Fax: 03763/65-128, Mail: c.zima@glauchau.de                                                               p
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Auch in diesem Jahr dürfen sich die Glauchauer 
und Gäste auf ein Stadtfest freuen. Die Planungen
dafür sind fast abgeschlossen und das Programm
steht. Erneut wird es mehrere Veranstaltungsbereiche
geben, wo sie verschiedenste Auftritte, Aktionen 
oder Präsentationen erleben: Auf dem Markt, in 
den Schlosshöfen, auf der Leipziger Straße und am 
Nicolaiplatz wird für jeden etwas dabei sein.
Mit der heutigen Ausgabe des Glauchauer Stadtkuriers
stellen wir Ihnen einzelne Teile des Festprogramms vor. 
Los geht es heute mit dem Irish Pub auf dem
Schlossvorplatz und dem City Beach am Nicolai-
platz.
Lassen Sie sich vom keltischen Pub TIR NA N’OG aus
Dresden nach Irland entführen und genießen Sie gute
Musik und traditionell irisches Bier vor der Silhouette
des wunderschönen Schlosses Forderglauchau. Fol-
gendes Programm erwartet Sie:

Freitag, 29.06.
18:00 Uhr   GIO & Git. (D/I) Folksongs
21:00 Uhr   Mark Herold & Coyote (D) 
                   Country, Blues & Folk

Samstag, 30.06.
13:00 Uhr   OUTLINE (D) Songs, Folk & Rock

15:00 Uhr   FAIRYDUST (D) Irish Folk 
18:00 Uhr   JULIA MONTEZ (D) Folkrock   
21:00 Uhr   LUTZ Kowalewski & 
                   THE RED RUGS (D) Blues

Sonntag, 01.07.   
13:00 Uhr   JULIA MONTEZ (D) Folkrock   
16:00 Uhr   FAIRYDUST (D) Irish Folk

Der City Beach vom Loungeclub Glauchau ist mittler-
weile von den Glauchauer Stadtfesten nicht mehr weg-
zudenken. Auf dem Nicolaiplatz wird ein Strand
entstehen, der mit Palmen und Liegestühlen tagsüber
zum Chillen einlädt. Die große Cocktail-Bar und viele

DJs sollen abends die Stimmung zum Kochen bringen
und zum Tanzen und Feiern zu elektronischer Musik
animieren. Felix Weise und Marcel Klötzner vom Loun-
geclub Glauchau freuen sich auf viele Besucher. 

Geöffnet ist der City Beach wie folgt:

Freitag, 29.06.
18:00 bis 1:00 Uhr – am Abend mit Deejay Newtronic
(Loungeclub) mit aktueller Club & elektronischer
 Festival Music

Samstag, 30.06.
14:00 bis 1:00 Uhr – am Abend mit Deejay MMB (XS
Records) mit aktueller Club & elektronischer Festival
Music

Sonntag, 01.07.
14:00 bis 18:00 Uhr – mit Deejay Robo (Loungeclub)
Charts und 90er-Classics im Mix                             p

Glauchauer Sommerträume – das Stadtfest in der Innenstadt 29.06. – 01.07.2018
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Teilnahme- und Wettbewerbsbedingungen:

Wer kann teilnehmen?

Alle Hobbygärtner, sowohl Bürger als auch Gewerbe-
treibende der Stadt Glauchau.

Mit welchen Wettbewerbsbeiträgen?

Der Wettbewerb fördert die schönsten Pflanzideen,
die vom öffentlichen Bereich einsehbare Flächen mit
Balkonpflanzen gestalten, wobei in diesem Jahr die
Innenstadt etwas mehr in den Fokus rücken soll.
Dabei können die blühenden Farbtupfer Balkone, Vor-
gärten oder auch Hausfassaden verschönern. Da dies
jedoch in der dicht bebauten Innenstadt sehr schwie-
rig ist, sollen dort auch kreative Pflanzideen beson-
ders gefördert werden. Ob ein wunderschön
bepflanzter Drahtesel oder eine farbenfroh gestaltete
Dachrinne – der Kreativität sind dabei keine Grenzen
gesetzt. 

Wie sind die Teilnahmebedingungen?

In nicht geschlossenen bebauten Bereichen der Stadt
sind die Pflanzideen ausschließlich auf dem eigenen
Grundstück umzusetzen. In den geschlossenen be-
bauten Bereichen der Innenstadt können auch die
Fußwege mit in die Gestaltung einbezogen werden.
Hierbei sind folgende Dinge zu beachten:

23. Balkonpflanzenwettbewerb 2018

• Der Wettbewerbsteilnehmer meldet die Aufstellung
im öffentlichen Verkehrsraum mit Angabe des Auf-
stellortes an die Stadtverwaltung. Ansprechpartne-
rin hierfür ist 
Frau Püschmann, 
Fachbereich Sicherheit/Ordnung/Verkehr, 
Markt 1, 08371 Glauchau, 
Tel.: 03763 65602, 
Email: s.pueschmann@glauchau.de.

• Die Begrünung darf zu keiner Behinderung für 
den Straßenverkehr und für Fußgängerverkehr füh-
ren. 

• Auf Gehwegen ist eine Restbreite von mindestens
1,20 m sicherzustellen. 

• Über Gehwegen ist eine Aufstellhöhe von mind.
2,00 m einzuhalten.

• Die Begrünung darf nicht zu allgemeinen Werbe-
zwecken oder anderer Sondernutzung dienen. 
Die Gestaltung muss erkennen lassen, dass es sich
um die Teilnahme am Balkonpflanzenwettbewerb
handelt. 

• Die Begrünungen sind von den Verantwortlichen
standsicher und beschädigungsfrei anzubringen
(keine Heringe oder Sonstiges im Straßen-
körper) und regelmäßig dahingehend zu kontrollie-
ren.

• Die Bepflanzung ist maximal bis Oktober zu 
erhalten. Danach ist sie einschließlich ihrer
 Unterkonstruktion wieder zu entfernen. Sollten die
Pflanzen durch ungünstige Witterung o.ä. unan-
sehnlich geworden sein, so müssen die Pflanzun-
gen ebenfalls abgebaut werden.                          p
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Quartiersbüro „Scherberg-nördliche Innenstadt“: 
Bahnhofsführungen 
Aufgrund der guten Resonanz zum „Tag der Städtebauförderung“ am 5. Mai wer-
den durch das Quartiersbüro in Zusammenarbeit mit der Stiftung Bahn-Sozialwerk
Glauchau ab sofort weitere Bahnhofsführungen für Gruppen, Vereine, Institutio-
nen, Firmen usw. nach Voranmeldung angeboten. Die Führungen sind kostenfrei.
Im Monat Mai können dazu auch noch die Ausstellungen zum 160-jährigen Eisen-
bahnjubiläum von Glauchau mit besichtigt werden.
Dauer: ca. 60 Minuten
Mindestteilnehmer: ca. 10 Personen
Zeit: nach individueller Vereinbarung
Kontaktdaten Quartiersbüro: Tel. 03763/5014191; E-Mail: peter.dittmann@steg.de

Peter Dittmann
Quartiersmanager                                                                                               p

Impressionen vom Poetry Slam 
Am 20. April 2018 lud die Stadt- und Kreisbibliothek Glauchau Poe-
tinnen und Poeten aus Nah und Fern zu einem Dichterwettstreit in
den Konzertsaal des Schlosses Forderglauchau ein. Siegerin der
Wortgefechte wurde Leonie Arlt aus Meerane.

Kirsten Petermann
Leiterin Stadt- und Kreisbibliothek                                                                      p

Alle Teilnehmer stellten sehr gute eigene Texte vor. Das Publikum entschied sich für Leonie
Arlt aus Meerane als Siegerin des Abends.

Die Teilnehmer des Poetry-Slams von links: Jasmin Hauck aus Leipzig, vorn Leonie Arlt aus
Meerane, Emely Haase aus Glauchau und Marie König aus Magdeburg. Moderator des Abends,
Dirk Fehse (2. v. l.), Michael Sonntag aus Hohenstein-Ernstthal und der Musiker Yousef
Ahmad aus Syrien, Fotos: Bibliothek

Benefiz-Volleyballturnier 
der Ortsfeuerwehr Reinholdshain
Am 25.03.2018 veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Reinholdshain in der Turn-
halle am Rudolf Virchow Krankenhaus Glauchau ein Volleyballturnier für Rettungs-
kräfte von Feuerwehr und DRK. Der Erlös aus den Startgebühren und dem Verkauf
von Speisen und Getränken sollte für einen guten Zweck gespendet werden. In
diesem Fall zugunsten des kleinen unheilbar kranken Paul aus Remse.
Neben dem guten Zweck standen aber auch der Spaß und die Förderung der
 Kameradschaft im Vordergrund. 

Zum Turnier hatten sich insgesamt zwölf Mannschaften angemeldet. Darunter
waren Teams der Feuerwehren aus Reinholdshain, Niederlungwitz, der Wachen
1-3 der Feuerwehr Glauchau, die Feuerwehren aus Hohenstein-Ernstthal, Berns-
dorf und Niederschindmaas sowie das DRK Oberwiera und eine gemischte Mann-
schaft aus Mitgliedern vom DRK Glauchau und der Stadtverwaltung Glauchau. Als
Moderator konnte der langjährige Streckensprecher zum Seifenkistenrennen in
Reinholdshain, Andreas Schrank, gewonnen werden.
Durch Startgebühren, Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken
sowie durch zusätzliche Spenden kam am Ende eine Summe von 1000 € zusam-
men. Diese Spende wurde am 30.04.2018 der Familie des kleinen Pauls über -
geben.
Ein Dank an alle teilnehmenden Mannschaften sowie alle Helferinnen und Helfer,
die für einen schnellen Auf- und Abbau, einen reibungslosen Spielverlauf und die
Versorgung mit Speisen und Getränken sorgten. Ein ganz besonderer Dank geht
an die Stadtverwaltung Glauchau, welche die Mietgebühren für die Sporthalle über-
nahm.

M. Winkler
Freiwillige Feuerwehr Reinholdshain                                                                   p

Die Teilnehmer am Benefiz-Volleyballturnier                               Foto: FotoKnips-Productions

Agentur für Arbeit: Glauchauer Kunden 
ohne Termin müssen nach Hohenstein-Ernstthal 
Immer mehr Kunden nutzen das breite Online-Angebot der Bundesagentur für
 Arbeit. Mit diesem ist es möglich, sich online arbeitssuchend zu melden, den
 Antrag auf Arbeitslosengeld zu stellen, sich in Arbeit abzumelden, Anträge auf
 Insolvenzgeld oder aber auf Berufsausbildungsbeihilfe zu stellen. Auch in Glauchau
wird diese Möglichkeit rege genutzt.
„Dieser Entwicklung passen wir nun auch in der Geschäftsstelle Glauchau unser
Serviceangebot an“, so Zwickaus Arbeitsagentur-Chef Andreas Fleischer. 
Seit dem 17. Mai ist in der Geschäftsstelle Glauchau eine Vorsprache nur noch
nach Terminvereinbarung möglich. Wer ein Anliegen klären möchte, jedoch keinen
Termin hat, kann dies nun in der Geschäftsstelle Hohenstein-Ernstthal in der
 Schillerstraße 5b tun. 
Sprechzeiten (für persönliche Vorsprachen):
montags, dienstags und donnerstags 17:30 – 12:30 Uhr 
sowie dienstags 14:00 – 18:00 Uhr
Die telefonische Arbeitssuchendmeldung ist montags bis freitags von 8:00 – 18:00
Uhr über das Service-Center unter der kostenfreien Hotline: 08004555500 mög-
lich. Weiterhin kann die Arbeitssuchendmeldung unter www.arbeitsagentur.de/
meine-eservices vorgenommen werden.

Agentur für Arbeit Zwickau                                                                                 p

Familienwandertag mit 485 Wanderern
Bei herrlichstem Wetter kamen am Sonntag zahlreiche Wanderer
aus ganz Sachen und teilweise aus Thüringen zum Wandertag
„Durch das Tal der Zwickauer Mulde“ nach Glauchau. Die Teilneh-
mer hatten die Möglichkeit, zwischen den Wanderstrecken 12, 18
und 25 km zu wählen. Es wurde auch eine geführte Wanderung

über 11 km angeboten sowie für Kinder eine 5 km Strecke. Am Wandertag nahmen
485 Wanderer teil. Einige Wandervereine sind mit größeren Gruppen angereist,
wie z.B. aus Leipzig, Bad Lausick, Zwickau und Chemnitz. Für die gut ausgeschil-
derten Streckenführungen durch die schöne Natur gab es durchweg eine positive
Bilanz von den Teilnehmern und sie lobten zugleich den Verein Wanderfreunde
Glauchau für die gute Organisation dieser Veranstaltung.

Jens Wagner
Wanderfreunde Glauchau e. V.                                                                            p
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Oberbürgermeister Dr. Peter Dresler gratuliert nachfolgenden 
Jubilaren im Monat Mai ganz herzlich

Oberbürgermeister Dr. Peter Dresler gratuliert nachfolgenden 
Jubilaren im Monat Mai ganz herzlich

Erna Grande                      zum 95.

Anna Puchta                      zum 95.

Henri Matthes                    zum 95.

Lisbeth Taubert                  zum 95.

Anneliese List                    zum 90.

Martha Kropf                     zum 90.

Gerhard Köthe                   zum 90.

Gertraude Vogel                 zum 85.

Manfred Unger                   zum 85.

Edith Meinhold                  zum 85.

Manfred Dahl                     zum 85.

Rosemarie Haberland        zum 85.

Wolfgang Krug                   zum 85.

Renate Schmidt                 zum 85.

Herbert Ihle                       zum 85.

Wulfhardt Wichmann         zum 85.

Erhard Waldeck                 zum 80.

Anneliese Schäfer             zum 80.

Liane Löffler                      zum 80.

Rosemarie Stauß               zum 80.

Siegrid Epler                      zum 80.

Edith Kegel                        zum 80.

Gisela Näser                      zum 80.

Dr. Dieter Lorenz               zum 80.

Isolde Rüger                      zum 80.

Renate Rohn                      zum 80.

Annemarie Resche            zum 80.

Ingeborg Schenker            zum 80.

Christine Hänsel                zum 80.

Siegfried Schwabe             zum 80.

Niederlungwitz

Rolf Schiffner                     zum 85.

Dietrich Sparmann             zum 85.

Renate Ruprecht                zum 80.

Reinholdshain

Rolf Berkling                      zum 90.

Wernsdorf

Helmut Schuricht               zum 80.

Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem Bundesmeldegesetz vom 01.11.2015 in 5-Jahres-Abständen 

für die Jubilare im Alter bis 100 Jahre. 

Anzeige
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Vor 5 Jahren 

Am 07. Mai 2013 war in der Freien Presse über jene
Villa an der Chemnitzer Straße zu lesen, die im Jahre
1844 gebaut wurde und der Vorgänger des jetzigen
Senioren-Domizils war. 1859 ging sie in den Besitz der
Möbelstofffabrikanten Kratz & Burk über. Nach Umbau
und Erweiterung im Jahre 1925 übernahm 1945 die
Treuhand die Verwaltung und wurde 1946 enteignet.
Nach Umbauarbeiten konnte im Jahre 1949 die
 Poliklinik eröffnet werden. Nach 1989 stand das 
Haus vor einer ungewissen Zukunft. Nach dem Kauf
durch den Pflegedienst Cordula Pfefferkorn begannen 
2012 die Bauarbeiten für das denkmalgeschützte
Haus. 

Am 15. Mai 2013 begannen in der Quergasse die
 Bauarbeiten für die Erneuerung der Straße und den
Bau eines Parkplatzes für 100 Autos. 

Am 29. Mai 2013 war ein wichtiger Kreuzungsbereich
von Glauchau weiterhin gesperrt. Für den Bau des
Kreisverkehrs zwischen Auestraße und Meeraner
Straße wurde im Untergrund der Kanal erneuert. 

Vor 10 Jahren 

Am 09. Mai 2008 trieben am Ufer des Stausees viele
verendete Plötze an der Wasseroberfläche. Proben

davon wurden ins Fischgesundheitsamt nach Dresden
geschickt. 

Am 13. Mai 2008 zog der Mühlentag viele Gäste in
die Region, denn die alte Technik begeisterte auch die
jungen Besucher. In der Niederlungwitzer Papiermühle
stand das Papierschöpfen auf dem Programm. Dabei
wurden die Besucher von der jüngsten Generation der
Papiermühlenbewohner angeleitet. In der Obermühle
St. Peter dagegen konnte man den Neuzugang der
 Lokomobile in Aktion bewundern. 

Am 20. Mai 2008 stand das Untersuchungsergebnis
der verendeten Plötze im Stausee fest. Sie waren 
mit verschiedenen Schwächeparasiten befallen und
 nahmen keine Nahrung mehr auf. Dem Anglerverein
war ein Verlust von 1.400 Plötzen entstanden, die ein
Gewicht von etwa 140 Kilogramm hatten. 

Vor 15 Jahren 

Am 01. Mai 2003 protestierten unzufriedene Post -
kunden über den radikalen Abbau der Postbriefkästen. 
70 Jahre lang konnten die Briefkästen genutzt werden.
Doch nun mussten sie der Rationalisierung weichen.
Das bedeutete für viele Briefabsender lange Wege bis
zur nächsten Einwurfstelle. 

Am 03. Mai 2003 war in der Freien Presse zu lesen,
dass gleich zwei Mal die Feuerwehr zu Hilfe kommen
musste, da Feuer der Walpurgisnacht außer Kontrolle
zu geraten drohten. In Niederlungwitz und Reinholds-
hain waren die Feuer größer als der vorhandene Platz
und „befeuerten“ die Angst, dass der Funkenflug
Schaden anrichten könnte. 

Am 26. Mai 2003 hieß es „Glauchau spielt zusam-
men“ und zog viele Besucher in den Gründelpark. Bei
hochsommerlichen Temperaturen stöhnte so mancher
über die Schweißperlen. Doch es gab auch glückliche
Leute, die bei der Tombola Preise gewannen.

Vor 20 Jahren 

Am 09. Mai 1998 waren in Glauchau mehrere Straßen
wegen Kanalbauarbeiten gesperrt. Das betraf die
 Albertsthaler Straße, die Albanstraße und die Straße
in der Albert-Schweitzer-Siedlung. 

Am 12. Mai 1998 griffen 18 Jugendliche vom Jugend-
club GC des Freizeitparadieses zu Hacke und Eimer
und reinigten den Ulmenhang (heute Prof.-Hüttel-
Straße) zwischen Agricolastraße und Lehngrund-
schule von Unrat. Unterstützt wurden sie vom
städtischen Baubetriebshof. Das Projekt „Brücken
bauen“ brachte Unternehmen und Jugendliche dabei
zusammen.

Am 18. Mai 1998 war das mühsame Aufstellen der
Kegel beim SV Lokomotive Glauchau-Niederlungwitz
Geschichte. Mit einem zünftigen Turnier wurde die
vollautomatische Kegelaufstellvorrichtung eingeweiht.
Ein großer Teil der Kosten dafür wurde vom Verein
aufgebracht und beim Bau halfen die Sportler selbst
mit.

Am 22. Mai 1998 konnte der Parkplatz am Naundorfer
Wiesenweg eröffnet werden, der die schwierige Park-
platzsituation für den Bereich am Stausee entschärfte.
72 Parkplätze standen kostenlos bereit. 325.000 Mark
kostete die Investition. Noch im Bau befand sich die
Anlage für die Skaterbahn.

Vor 25 Jahren 

Am 09. Mai 1993 präsentierte Glauchaus erfolg -
reichste Judokämpferin Annett Böhm stolz ihre
 Urkunde und Medaille, die sie für ihren dritten Platz
bei den Mitteldeutschen Meisterschaften erringen
konnte.

Am 17. Mai 1993 feierte die Freiwillige Feuerwehr
Glauchau ihren 130. Geburtstag mit Schauübungen,
Ausstellungen und einem Kinderfest. Auch ein
 Rettungshubschrauber kreiste über Glauchau und
 begeisterte die 1.500 Schaulustigen. Dieses rege
 Interesse war der beste Lohn für die lange Vorberei-
tung. Auch bei den Rundfahrten mit dem Feuerwehr-
auto für die Kinder gab es großen Andrang.

Vor 50 Jahren 

Am 02. Mai 1968 wurde die Verwaltungsarbeit der
VEB Kammgarnspinnerei wesentlich rationalisiert,
denn es wurde ein Rechenzentrum mit elektronischen
Abrechnern geschaffen. Die Einsparung im Jahr
wurde mit fast 9.000 Stunden angegeben, die mit vier
Grund- und 14 Variantenprogrammen erreicht wurde. 

Am 11. Mai 1968 gab es eine viel beachtete Segel -
regatta der BSG Motor Glauchau auf dem Stausee,
aber das Regenwetter verhinderte, sie bis zum Ende
auszutragen. Einige Tage später erfolgte der Rest der
Regatta.

Am 15. Mai 1968 feierte der Rothenbacher Männer-
chor sein 108-jähriges Jubiläum in fröhlicher Runde
im Wernsdorfer Kulturhaus. Der 1. Vorsitzende Erich
Lippold begrüßte die Sänger und Gäste herzlich. Ein
Kulturprogramm unter Leitung des Chorleiters Max
Kerzig begeisterte die Zuhörer.

Am 21. Mai 1968 begannen an der Ingenieurschule
für Anlagenbau die Ausschachtungsarbeiten, um im
südöstlichen Bereich der Schule einen Internats -
neubau zu errichten. Dieser wurde für die Unterbrin-
gung zahlreicher Studenten gebraucht. Für den
Neubau des Internats stellte der Staat 5,5 Millionen
Mark zur Verfügung. Er sollte aus zwei fünfgeschos-
sigen Bauten bestehen, der in jeder Etage 32 Zweibett-
zimmer enthält. Die Grundsteinlegung war für den Tag
des Lehrers am 12. Juni geplant.

Vor 75 Jahren 

Am 04. Mai 1943 befasste sich ein Artikel der
 Glauchauer Zeitung mit der Frage, wo sich einst in
Glauchau die ersten Gärten befanden. Im Zentrum der
Stadt können sie nicht gewesen sein, denn ein Haus

Im Monat Mai in der Chronik der Stadt Glauchau geblättert

Die Villa der Möbelstofffabrikanten Kratz & Burk an der
Chemnitzer Straße. 
Repro einer Postkarte

Historische Aufnahme der Quergasse
Foto: Archiv

Männerchor Glauchau-Rothenbach e. V. zum 100-jährigen
Jubiläum 1960 
Foto: zur Verfügung gestellt vom Männerchor
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stand am anderen und dahinter war teilweise die
Stadtmauer. Die untere Marktseite hätte den Prallhang
als Garten nutzen können, davon wurde aber nichts
aufgeschrieben. In der Fischergasse, die zur Langen
Vorstadt gehörte, gab es im 16. Jahrhundert ein paar
Gärten. Doch von der Hoffnung ist verzeichnet, dass
es an der oberen Seite 23 hübsche Gärten hinter 
den Häusern gab und angrenzend einen Graben. 
Dieser wurde im 19. Jahrhundert zugeschüttet und 
erhielt den Namen Gartenstraße (heutige Dr.-Hüttel-
Straße).

Am 06. Mai 1943 war in der Glauchauer Zeitung unter
der Rubrik „Verloren“ zu lesen, dass sich neben
Schlüsseln, Geldbörse, Bernsteinkette und Lederhand-
schuhen auch ein kleiner weißer Plüschhund, der
 zwischen Markt und dem Ende der Scheerberg-
straße (heute Otto-Schimmel-Straße) verloren wurde,
befand. Dieser wäre bitte im Obersteig 1 abzu-
geben.

Am 09. Mai 1943 wurde an der Oststraße 30 eine
neue NSD-Kindertagesstätte ihrer Bestimmung über-
geben. Ein schlichter Rahmen wurde gewählt, um die
Einweihung zu vollziehen. Da in Zeiten des Krieges
auch viele Frauen im Arbeitsprozess gebraucht wur-
den, war die Unterbringung der Kinder ein wichtiger
Punkt. Die Betreuung erfolgte in gesundheitlicher,
 geistiger und weltanschaulicher Hinsicht, sodass 
die Mütter ohne Sorge der Arbeit nachgehen sollten.
Die Verpflegung wurde als reichlich, nahrhaft und
wohlschmeckend beschrieben. Dabei wurden nur eine
geringe Markenabgabe und ein sehr kleiner Betrag
 gefordert.

Am 11. Mai 1943 reichte die Geschichte des Carola-
parkes (heutiger Bürgerpark) über 50 Jahre zurück.
Damals wurde der Grund, der „Kleiner Lehngrund“
hieß, zugeschüttet und zum Königsplatz umbenannt.
Dort soll es auch Teiche gegeben haben. Entlang des
Weges gab es Scheunen mit Strohdächern. Eine
davon stand vor fünf Jahren noch und wurde „Sauer-
krautscheune“ genannt. Am unteren Ende des Grun-
des stand die Lehngrundschule. Daneben entstand der
Bismarckhain, den eine Tafel mit dem Bildnis des
Kanzlers zierte.

Am 12. Mai 1943 war es in Zeiten des Krieges nötig,
die vielen durch den Einsatz an der Front frei gewor-
denen Arbeitsplätze mit Frauen zu besetzen. Der
 Artikel in der Glauchauer Zeitung beschäftigte sich
unter der Überschrift: „Bei gleicher Leistung gleiches
Entgelt“ mit der Frage der Entlohnung der einge -
stellten Frauen. Es wurde klargestellt, dass der Grund-
satz der Überschrift galt.

Am 13. Mai 1943 war es 80 Jahre her,  dass das
 Projekt „Mulden-Eisenbahn“ mit einem Artikel im
„Neuen Schönburgischen Anzeiger“ vorgestellt wurde,
um zu erörtern, wie den an der Mulde gelegenen
 Gemeinden geholfen werden kann, damit sie nicht
„vereinsamen, stillstehen oder sogar rückwärts -
gehen“. Die Gemeinden, die an den Bahnstrecken
 liegen, erleben ein Aufblühen und ein Heben des
Wohlstandes. „Der Gewinn, den die Bahn bringen
wird, ist dauernd und wachsend!“ Zwar dauerte 
es noch ca. 15 Jahre, bis die gesamte Strecke 
fertig war, doch der Nutzen dieses Projektes war
 sichtbar.

Vor 100 Jahren 

Am 01. Mai 1918 lud eine große Anzeige der Adler-
Lichtspiele als vornehmstes, größtes und leistungs -
fähigstes Theater am Platz für das gewaltige Filmwerk
„Das Rätsel von Bangalor“ ein. Gleichzeitig verwahrte
es sich gegen den Vorwurf, nicht genügend Reklame
zu machen. Dabei war es doch gerade dieses Film-
theater, das als erstes die neuesten Filme zeigte. Aber
trotz aller Anfeindungen blieb das Theater bei den
 Bestrebungen, nur Gutes zu bieten.

Am 05. Mai 1918 fand sich in der Glauchauer Zeitung
die Suchanzeige aus Leipzig-Lindenau, dass Papier-

spinnerinnen und Helferinnen an Flügel- und Ring -
maschinen gesucht werden. Die Firma Tränkner &
Würker Nachf. AG hatte diesen Mangel an Arbeits -
kräften, die eine recht ungewohnte Tätigkeit kennen
und ausführen sollten.

Am 11. Mai 1918 wurde vor 25 Jahren damit begon-
nen, den Bismarckhain anzulegen. Davor war es ein
wüster Platz zwischen Lehngrundschule und Königs-
platz (heutiger Bürgerpark). Jetzt ist es ein Schmuck-
platz geworden. Allerdings befand sich eine alte
Scheune in diesem Gelände, die noch nicht abgerissen
wurde. Blühende Hecken verdeckten die Scheune. 
Die werktätige Bevölkerung nutzte diesen Platz gerne,
um sich nach der Last der Arbeit in der Natur zu
 erfreuen. 

Am 19. Mai 1918 war in der amtlichen Bekannt -
machung zu lesen, dass an den beiden Pfingstfeier -
tagen von nachts 1 Uhr bis abends 6 Uhr kein Strom
abgegeben wird, um Kohlen zu sparen.

Am 23. Mai 1918 anlässlich des Geburtstages „Seiner
Majestät, des Königs“ verlieh er Herrn Dr. med.
 Zeitlmann den Titel und Rang eines Sanitätsrates. Die
Auszeichnung wurde durch Amtshauptmann Freiherr
von Welck übermittelt.

Die Recherchen erfolgten in den Unterlagen der Stadt
Glauchau, des Kreisarchives, der Freien Presse und
der Glauchauer Zeitung durch Regina Winkler, Glau-
chau.                                                               p

Die damalige Kinderverwahranstalt an der Oststraße
Foto: Sammlung W. Haueisen

Der Bismarckstein im Bismarckhain
Repro einer Postkarte aus der Sammlung von W. Haueisen

Anzeige
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Kunstverein 
der Stadt Glauchau 
art gluchowe e. V.

Ausstellung:                  Gudrun Petersdorf, Leipzig
                                      ISRAEL – Malerei und Zeichnungen
                                      Malerei, Grafik
                                      bis 24. Juni 2018

Vorschau:                      Gemeinschaftsausstellung
                                      20 Jahre SATHÜR
                                      Handzeichnungen aus SAchsen und THÜRingen
                                      vom 30. Juni bis 05. August 2018
                                      Ausstellungseröffnung am
                                      Samstag, 30. Juni 2018, 10:00 Uhr
Foyer des Ratshofes:    Volkmar Weigert
                                      RÜCKBLICK Malerei, Grafik, Skulptur
                                      bis 17. August 2018

Öffnungszeiten Galerie art gluchowe, Schloss Forderglauchau:
Dienstag – Freitag                                   10:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen     14:00 – 17:00 Uhr

Unser Kunstverein/Jazzclub stellt sich vor unter www.artgluchowe.de und bei
 Facebook.                                                                                                           p

Das Beat Archiv informiert
Seit 30 Jahren unterstützen Maik Eidam, 
Jürgen Ehnert und Manfred Hiemer das Beat
Archiv in Glauchau. Bereits im Kulturbund der
DDR halfen sie Edmund Thielow bei der 
Organisation von Veranstaltungen und waren
Gründungsmitglieder des gemeinnützigen
Beatles-Fanclubs „Sgt. pepper‘s club e.V.“.
Darüber hinaus wirkten sie bei jeder Veran-
staltung des Beat Archivs mit.

Am 07.04.2018 nahm Edmund Thielow dies
zum Anlass, sie als Ehrenmitglieder des Beat
Archivs zu würdigen und damit „Danke“ zu
sagen.

Edmund Thielow
Beat Archiv Glauchau
www.beatarchiv.de                                      p

Maik Eidam und Jürgen Ehnert im
Beat Archiv (v.l.), Foto: E. Thielow

Schimmelpilz im Wohnraum – 
ungebetener Mitbewohner nach den Wintertagen

Neuer Kurzfilm der SAENA 
zeigt Gründe und Lösungen

Schimmelpilzwachstum an Gebäude- und Wohn-
bereich kann zu Schäden an der Baukonstruktion
und zu  Gesundheitsbeeinträchtigungen führen.
Besonders in und nach der kalten Jahreszeit

 findet sich dieses  Problem an den Bauteiloberflächen. Welche Ursachen ihn
 hervorrufen können und was geeignete Gegenmaßnahmen sind, zeigt der neue
Kurzfilm „Feuchteschutz von Gebäuden – Schimmel vermeiden!“ der Sächsischen
Energieagentur – SAENA GmbH unter www.saena.de.

Typische Stellen im Wohnbereich sind Fensterlaibungen, Nischen, Silikonfugen
im Bad, Außenwandecken und Außenwandflächen hinter Möbeln. Das Schimmel-
wachstum kann aber auch im Verborgenen entstehen und fällt erst durch einen
modrigen Geruch auf. Von den Bewohnern wird der Schimmelbefall oft erst
 bemerkt, wenn dunkle Flecken in sichtbaren Bereichen entstehen oder wenn Möbel
abgerückt werden, die direkt an Außenwänden stehen. Ein Schimmelpilz entsteht
aus in der Luft befindlichen Pilzsporen, die auf dem betroffenen Bauteil eine gute
Lebensgrundlage finden (ausreichende Feuchtigkeit in Verbindung mit geeignetem
Nährboden, wie beispielsweise Raufasertapete). Für die Beseitigung, besonders
bei größeren Schadfällen, sollte immer ein qualifizierter Sachverständiger hinzu-
gezogen werden. Im Handel erhältliche Sprays oder Farben, die den Befall nur
 optisch kaschieren, sind nicht zu empfehlen. Nur die Identifikation und Bekämp-
fung der Ursachen sorgt für eine dauerhafte Lösung.

Die Architekten und Ingenieure der Sächsischen Energieagentur beraten Sie gern
individuell, kostenfrei und unabhängig über das Beratertelefon: 0351/4910-3179.
Neben dem Film zum Thema Schimmel gibt es fünf weitere Filme zu den Themen
„Fenstermontage im Altbau“, „Luftdichtheit Gebäude – Blower-Door-Test“, „In-
nendämmung im Altbau“, „Außendämmung mit Mineralwolle“ und „Einblasdäm-
mung im Dach“ unter http://www.saena.de/thermische-gebaeudehuelle.html.

Die Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH ist das unabhängige Kompetenz-
und Beratungszentrum zu den Themen erneuerbare Energien, zukunftsfähige
 Energieversorgung und Energieeffizienz. Gesellschafter sind der Freistaat Sachsen
und die Sächsische Aufbaubank – Förderbank –.

Ansprechpartner:
Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH
Stefan Vetter
Telefon: 0351/4910-3183
E-Mail: stefan.vetter@saena.de                                                                           p

Glauchau im Internet: 
www.glauchau.de
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Adventgemeinde, 
Hoffnung 47

  sonnabends, 09:30 Uhr Gottesdienst

C-Punkt FeG Glauchau, 
Marienstraße 46 

  montags,      15:30 Uhr teenBOX, ab 13 Jahre, 
                        O.-Schimmel-Straße 29
  montags,      18:00 Uhr und 19:30 Uhr 
                        c-fit Sportgruppe
  dienstags,     09:30 Uhr Müttercafé
  dienstags und donnerstags, 
                        15:30 Uhr bikeBOX, Bahnhofstraße 4
  dienstags und donnerstags, 
                        15:00 Uhr bunteBOX, 
                        O.-Schimmel-Straße 29
  mittwochs,   15:30 Uhr spielBOX, 
                        Turnhalle Wehrdigtschule
  freitags,        09:30 Uhr Müttercafé
  freitags,        19:00 Uhr Jugendtreff
  31.05.,          19:30 Uhr Gebetsabend
  03., 10.06.,   10:00 Uhr Gemeindegottesdienst

Evangelische Christengemeinde Elim, 
August-Bebel-Straße 28

  samstags,     19:15 Uhr Jugendtreff
  27.05.,          10:00 Uhr Gottesdienst
  03., 10.06.,   10:00 Uhr Gottesdienst
  05.06.,          15:30 Uhr Offener Eltern-Kind-Treff
  06.06.,          19:30 Uhr Bibelkreis 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde/Baptisten, 
Mauerstraße 17

  27.05.,          09:30 Uhr Gottesdienst 
                        mit Kindergottesdienst
  30.05.,          19:30 Uhr Bibelgespräch in Meerane
  03.06.           Gemeindetag in Aue
  06.06.,          19:30 Uhr Bibelgespräch 
  10.06.,          09:30 Uhr Gottesdienst 
                        mit Abendmahl und 
                        Kindergottesdienst
                        

Evangelisch-Lutherische Gemeinde 
zum Heiligen Kreuz, Charlottenstraße 24

  29.05.,          19:00 Uhr Bibelstunde
  02.06.,          8. Nachbarschaftsfest in der 
                        Charlottenstraße
  03.06.,          09:00 Uhr Gottesdienst 
                        mit Abendmahl
  10.06.,          11:00 Uhr Gottesdienst

Landeskirchliche Gemeinschaft Glauchau,
Dr.-H.-v.-Wolffersdorff-Straße 14 

  26.05.,          17:00 Uhr Frauenabend
  27.05.,          10:00 Uhr Lichtblickgottesdienst
  29.05.,          19:00 Uhr Bibelgespräch
  01., 08.06.,   16:30 Uhr Smarteens

              19:00 Uhr EC-Jugendkreis

  02.06.,          14:30 Uhr Weiterbildung für 
                        Ehrenamtliche „Exegese“
  03.06.,          17:00 Uhr Gemeinschaftsstunde
  05.06.,          19:00 Uhr Gebetsstunde
  06.06.,          15:30 Uhr Familiencafé
  10.06.,          10:00 Uhr Familienstunde

Neuapostolische Kirche,
Rothenbacher Kirchsteig 5

  27.05.,          09:45 Uhr Gottesdienst, 
                        gestaltet mit Kindern
  30.05.,          19:30 Uhr Gottesdienst 
                        mit Abendmahl
  03.06.,          10:00 Uhr Gottesdienst 
                        mit Abendmahl
  06.06.,          19:30 Uhr Gottesdienst 
                        mit Abendmahl

Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen,
Kongress-Saal, Grenayer Straße 3
  
  mittwochs, donnerstags, freitags, 
                        19:00 Uhr Besprechung 
                        biblischer Themen
  sonntags,     09:30 Uhr und 17:00 Uhr 
                        Vortrag und Bibelstudium

Römisch-katholische Kirche St. Marien,
Geschwister-Scholl-Straße 2
  
  freitags,        18:00 Uhr Gottesdienst
  27.05.,          10:30 Uhr Heilige Messe
  03.06.,          09:00 Uhr Heilige Messe
  10.06.,          10:30 Uhr Heilige Messe

Kirche Jerisau,
Martinsplatz
  
  27.05.,          09:00 Uhr Predigtgottesdienst 
                        in Weidensdorf
  03.06.,          10:00 Uhr Predigtgottesdienst 
                        in Remse

Kirche St. Andreas,
Gesau 

  27.05.,          10:30 Uhr Predigtgottesdienst 
  03.06.,          14:00 Uhr besonderer Gottesdienst

Kirchgemeinde
Lobsdorf-Niederlungwitz-Reinholdshain

Kirche St. Petri,
Niederlungwitz, St.-Petri-Platz 2
  
  montags,      16:00 Uhr Kurrende
  dienstags,     19:30 Uhr Chor
  mittwochs,   19:30 Uhr Bibelgespräch
  freitags,        19:15 Uhr Junge Gemeinde
  freitags,        19:45 Uhr Junge Christen 
                        Niederlungwitz, 
                        in der Landeskirchl. Gemeinschaft 
  03.06.,          10:00 Uhr Gottesdienst 
                        mit Kindergottesdienst

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glauchau

Kirche St. Anna Wernsdorf, 
Schulweg 4

  mittwochs,   16:00 Uhr Kinderkirche „Ichthylinos“
  03.06.,          09:00 Uhr Gottesdienst 
                        mit Abendmahl

Lutherkirche Glauchau,
Dorotheenstraße 8

  donnerstags, 19:00 Uhr Lutherchor
  26.05.,          17:00 Uhr „Hausmusik“ 
                        im Lutherhaus

                Kinder und Jugendliche singen und
musizieren

  27.05.,          14:00 Uhr Festgottesdienst 
                        zur Jubelkonfirmation
  30.05.,          19:30 Uhr Männertreff und 
                        Frauen unter sich
  03.06.,          10:30 Uhr Gottesdienst 
                        mit Taufe (o. Brunch)
  09.06.,          10:00 Uhr Biblischer Kochtag 
                        im Lutherhaus

St. Georgenkirche Glauchau,
Kirchplatz 7

  dienstags,     18:30 Uhr Junge Gemeinde „Ichthys“
  27.05.,          14:00 Uhr  Festgottesdienst 
                        zur Jubelkonfirmation
  29.05.,          19:00 Uhr  Bibelstunde in der 
                        Landeskirchlichen Gemeinschaft
  01.06.,          18:00 Uhr Gemeindegebet
  03.06.,          10:30 Uhr Gottesdienst 
                        in der Lutherkirche (o. Brunch)
  03.06.,          17:00 Uhr Festliches Bläserkonzert 
                        mit dem Landesjugendposaunenchor

              Sachsen, 
                        Leitung: Jörg-Michael Schlegel
  06.06.,          12:00 Uhr SilbermannOrgelPunktZwölf 
                        mit Hannes Sonntag 
                        (Hohenstein-Ernstthal)
10.06.,             10:30 Uhr Gottesdienst (m. Brunch)

Offene St. Georgenkirche

Die Kirche ist mittwochs von 10:00 – 16:00 Uhr und
samstags von 13:00 – 17:00 Uhr geöffnet. Führungen
sind mit Anmeldung unter Tel.: 03763/509312 mög-
lich.                                                                         p

Kirchliche Nachrichten

Gebet für unsere Stadt 
28.05.2018, 19:30 Uhr in St. Georgen
Bibelstundenzimmer, Kirchplatz 7

Tipps und Termine
STADT- UND KREISBIBLIOTHEK
Tel.: 03763/3728
E-Mail: skb@glauchau.de

Internet-Adresse: https://glauchau.bibliotheca-open.de/

KINDERBIBLIOTHEK
Tel.: 03763/3728

Öffnungszeiten der Bibliothek: 
Montag 14:00 – 18:00 Uhr
Dienstag 10:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 10:00 – 18:00 Uhr
Freitag 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag 10:00 – 12:00 Uhr p
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Wichtige Rufnummern für Glauchauer
NOTRUFE

Polizei ............................................................................................................110
Polizeirevier Glauchau und Bürgerpolizist, Scherbergplatz 7 ...............03763/640
Polizeidirektion Chemnitz ....................................................................0371/3870

Feuerwehr, Rettungsdienst ............................................................................112
Krankentransport................................................................................0375/19222

DRK 
Rettungswache Glauchau ..............................................................03763/600010
Rettungsleitstelle Zwickau ..................................................................0375/19222

Havariedienste (diese sind kostenlos für die Anrufer)
Stadtwerke Glauchau Dienst leistungs gesellschaft mbH 
Stör ungsmeldungen Versorgungsgebiet Glauchau:
Strom............................................................................................0800/05007-50
Gas................................................................................................0800/05007-60
Wärme ..........................................................................................0800/05007-40
Beleuchtung ..................................................................................0800/05007-40

Westsächsische Abwasser entsorgungs- und Dienst leistungs gesellschaft mbH 
Weidensdorf, An der Muldenaue 10
Montag – Freitag in den Geschäftszeiten............................................03763/78970
Havarie und Bereitschaftsdienst .....................................................0172/3578636
(Bei Havarien und Unregelmäßigkeiten am unterirdischen öffentlichen oder privaten
Abwasserkanalnetz bitten wir, unseren 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, auch an
Sonn- und Feiertagen, unter der Telefonnummer 0172 3578636 zu benachrichti-
gen.)

Bereitschaftsdienst der Stadtverwaltung......................................0171/9756698
Leitstelle Zwickau
Verbindungsaufnahme zur Feuerwehr (Stadtbrand meister und Gerätewart) 
außerhalb von Notsituationen Leitstelle Zwickau ...0375/44780 oder 0375/19222

Bereitschaftsdienst der Stadtbau und 
Wohnungsverwaltung GmbH Glauchau ...........................................0800/0500740
                                                                    (diese ist kostenlos für die Anrufer)

Regionaler Zweckverband, 
Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau 
Glauchau, Obere Muldenstraße 63, 
(Internet: www.rzv-glauchau.de)
ganztägig rund um die Uhr ..............................03763/405405

Allgemeine Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung Glauchau im Rathaus
Montag         09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag        09:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch       geschlossen
Donnerstag   09:00 – 12:00 Uhr
Freitag           09:00 – 12:00 Uhr                                                                      p

Öffnungszeiten des BürgerBüros und der Kasse

Öffnungszeiten der Tourist-Information
Montag         09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag       09:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch      09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag   09:00 – 18:00 Uhr
Freitag          08:00 – 12:00 Uhr
sowie am 1. Samstag im Monat von 10:00 – 12:00 Uhr                                     p

Montag         09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag       09:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch      09:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag   09:00 – 18:00 Uhr
Freitag          08:00 – 12:00 Uhr
sowie am 1. Samstag im Monat von 10:00 – 12:00 Uhr                                     p

Anbieterunabhängige Energieberatung 
der Verbraucherzentrale Sachsen in Glauchau

Wann: 
Jeden 2. Dienstag 
von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr, 
nächster Termin: 12.06.2018

Was wird beraten:  
Energiesparen im Haushalt
Heizkostenabrechnung
Heizungstechnik
Baulicher Wärmeschutz
Regenerative Energien
Fördermöglichkeiten

Ausgeschlossen werden Rechts- und Mietberatung sowie Komplettplanungs -
leistungen.

Wo: Rathaus Glauchau, Markt 1, Foyer des Ratssaales, 1. Etage 

Kosten: ein Entgelt von 5,00 EUR pro halbe Stunde Beratung

Telefonische Voranmeldungen über:
0800 – 809 802 400 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und für Mobil -
funkteilnehmer) von Montag bis Donnerstag 08:00 − 18:00 Uhr und Freitag 
von 08:00 − 16:00 Uhr. Für einkommensschwache Haushalte mit entsprechendem
Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Weitere Informationen gibt im
Internet unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de.                            p

15. Weltblutspendertag: 
DRK bedankt sich bei engagierten Spendern

Der Internationale Weltblutspendertag jährt sich am 14. Juni 2018
zum 15. Mal. Das Datum ist nicht zufällig gewählt. Am 14. Juni 1868
wurde Karl Landsteiner geboren, einer der bedeutendsten Mediziner
der Welt, der das AB0-System der Blutgruppen entdeckte und 1930

den Nobelpreis für Medizin erhielt. Bis heute  bilden Landsteiners Entdeckungen
die Grundlage der modernen Transfusions medizin.

Diese wäre in Deutschland ohne den Einsatz zahlreicher engagierter Spender nicht
denkbar. Deshalb weisen die DRK-Blutspendedienste am 14. Juni bundesweit bei
zahlreichen Blutspendeterminen explizit auf die Bedeutung der Blutspende und
den wichtigen Beitrag der Spender hin. 

Alle DRK-Blutspenderinnen und -spender, die ihre Erfahrung als Spender mit
 Verwandten, Freunden und Bekannten in ihrem Umfeld teilen und selbst einen
Neuspender zu einem Spendetermin mitbringen, erhalten im Rahmen der Aktion
„Spender werben Spender“ ein kleines Präsent als Dankeschön. 

Alle DRK-Blutspendetermine und Informationen zum Thema Blutspende finden
Sie unter www.blutspende.de (bitte das entsprechende Bundesland anklicken)
oder über das Servicetelefon 0800 11 949 11 (kostenlos erreichbar aus dem 
Dt. Festnetz). Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen!

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende besteht 

am Mittwoch, den 06.06.2018, von 16:00 – 19:00 Uhr
in der Ortschaftsverwaltung Niederlungwitz, Am Dorfanger 11

oder

am Dienstag, den 19.06.2018, von 13:30 – 19:00 Uhr 
im DRK-Kreisverband Glauchau, Plantagenstraße 1.

C. Wendler
Blutspendedienst                                                                                                 p

E-Mail-Adresse der Stadtverwaltung: 

stadt@glauchau.de
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Der nächste StadtKurier erscheint am Freitag, den 08.06.2018.
Kostenfreie Verteilung an alle Haushalte bis einschließlich 10.06.2018!

Apothekennotdienst

Museum und Kunstsammlung 
Schloss Hinterglauchau

Ständige Ausstellungen: 
– Historische Interieurs des 16. – 19. Jahrhunderts
– Malerei und Plastik des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts

(mit Exponaten der Paul-Geipel-Stiftung)
– Weberleben – zum Alltag im Schönburgischen
– Kabinettausstellung zur Stadt- und Schlossgeschichte
– Kabinettausstellung zu Leben und Werk Georgius Agricolas mit angeschlosse-

ner Mineralienausstellung
– Ausstellung „Sakrale Kunst“ in der Schlosskapelle

Das Museum Schloss Hinterglauchau zeigt 
Dauerausstellung „Romantik bis Impressionismus“ –

Meisterwerke aus 100 Jahren 

Öffnungszeiten:
montags                                              geschlossen 
dienstags bis freitags                           09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
samstags, sonntags und Feiertage       14:00 – 17:00 Uhr

Tel. und Fax: 03763/2931                                                                                  p

Bären-Apotheke im Simmel-Einkaufsmarkt, 
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 10-14, Glauchau, Tel.: 03763/4293100, 
von Freitag, 25.05.2018, 18:00 Uhr bis Freitag, 01.06.2018, 18:00 Uhr

Süd-West-Apotheke, 
Seiferitzer Allee 1, Meerane, Tel.: 03764/47222, 
von Freitag, 01.06.2018, 18:00 Uhr bis Freitag, 08.06.2018, 18:00 Uhr

Stadt-Apotheke, 
Quergasse 3, Glauchau, Tel.: 03763/15123, 
von Freitag, 08.06.2018, 18:00 Uhr bis Freitag, 15.06.2018, 18:00 Uhr

Schwan-Apotheke, 
Poststraße 31, Meerane, Tel.: 03764/2000, 
von Freitag, 15.06.2018, 18:00 Uhr bis Freitag, 22.06.2018, 18:00 Uhr             p




